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darart zu irindeln. ihre \\'li:serl'ahlzeuqt'- ll isch
gcstriclrcn. poliL-rt und \r'rsicsclt - uierlel ih-
renr nattirliche'n Elcment zLrzLrl'tihlcn.

Der Widerstuncl r'''ar allcrtlinss zric'cklos. Die
WassersportfreLrncle lieljen sich nicht davon ab-

Irlrltcrr. rliu Slcl:rrrllrucrr rrrit ilrlcn .ülr\\ inrllcn-
clcn Lieblingc'n zu l'iillen und :o manchel Skip-
pel rief \pontan scinc Crcu ,/unr L'r\ten Anse-
geln zusarlnren. Petrus gab dann schlie{.llich
cloch auf uncl schenkte clen Poeler Skippeln ei-
ncn tollcn Sonntag.
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staatlich ane*annter Erholungrod
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..Kolr.rn'rodorc Petrus" nicht wirklich ntit. Erst
schickte der himmlische Badenteistcl dr.n
Nebc-1. dann'noch ein sattes Gew'itter'. unt clic
l\litglretlcr cles Segel-Clubs Insel Por-l ISCIP)
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öffentliche GV-Sitzung
Die nächste öffentliche Gemeindever-
tretersitzung firidet am 6. Mai 2002 um

19.00 Uhr in den Räumen der Gemeinde-

verwaltung im Gemeinde-Zentntm 13 statt.

Hierzu sind alle Einwohner und Gäste herz-

lich eingeladen.

Die Seekuh war das Mondkalb

Liebe Leser,

wir haben es.ia versucht, aber die Poeler lie-

liien sich auch in diesent Jahr nicht von tlnse-

lcm Aprilscherz vott wegen ..Sec'ktrh und die

Tinrmendorf'el Seegrasu'iesen" hinters Licht
flihren.
Nochnrals Danke fiir das Angebot, einen

feuchten Dachboden fiir die Seekuh-Auf-
zuchtstution zur Verfügun-e ztr stellen. Nach

Rtickh'age ntit clen Entscheidungstraigern
wurde clavon aber Abstarrd -Qenonrntetl Del.n

Seekuhwär'ter ist das tä-sliche Hochschlep-
pen del Seekiilbel tticht zr'rulutbar. Schade!

ln diesern Monat hat del Anteil cler ..Antli-
chen Bekanntrrtachungen" über die Nach-

richten obsiegt. Zu viele wichtige Satzttn-

cen. die Ihnen in dieser Ausgabe vorgestellt

werden Irüssen. Darüber hinatrs linden Sie

auf de r Doppelseite 4/5 eine Ztlsarnmenstel-

lr,rng der Anuelegenheit Cenleincie lnsel Poel

gegen Uwe Orli-gk. Machen Sie sich bitte

selhst ein Bild von diesem ..Hin trnd Her"
r,rrn clas Haus ant Schwarz-en Busch.

Bis zurn nächsten SchnLrck f A

rrul tler Strrße. SArrg"

Poeler Jugend forscht ...
... in der Bibliothek

Kirchdorf. (BP) An 22. April gab es in del Ge-

meindebibliothek eine Veranstaltung ankisslich

des Welttages des Buches. Arr-r Vortag des Todes-

rages von Williarn Shakespeare (tatsaichlich kei-

ne Biersorte. sondem ein Schrifisteller) machte

Bibliothekalin Christel Mikat mit der sechsten

Klasse der Kirchdolf'er Schule eine Ftihrung

durch die Mediensarnmlrrng utrd stellte in einer

Lesung auch zwei Biicher vor. Ausztige aus dem

Klassiker' .,Alfbns Zitterbacke" und atts dem et-

was wcniger lustigen Jr.rgendbuch .,Der zerblo-

chene Clown" wurden den jun-9en Insulanerrr vor-

gelesen. Während sich viele Mädchen rr-rit klassi-

schcl JLrgcndliteratur beschäftigten. fand rlan die

meisten Jungs bei den Hororrotnatren oder bei

den Videokassetten. Aber auch hier waren die

Horror-Filme inr Mittelpunkt des Interesses des

rrännlichen Nachwttchses. Frtiher lasen die Jun-

gennochScience-Fiction-Rontalle aberschein-

bar interessieft die Jugend von heute die Welt vorl

morgen nicht mehr. (Bitter, bitter ... meint dcr

Redakteur. der in seiner Kindheit solche Biicher

massenweise verschlttngen hat. )
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Maifeuer in Gollwitz

Gollwitz. (BP) Vor dem Tanz in den Mai geht es

an den Gollwitzer Strand. Dort wird das tracliti-

onelle Mait'euer ab 19.00 Uhr abgetirckelt

Maibaumfest

Kirchdorf. (BP) ZLrm Maibaumi'est lädt der

Kintlerhort an der Wistnarschetl Straße ant

l. Mai ein. Ab l,t Uhr geht es auf dem Hort-ge-

lünde runcl. Neben einem ALrtiritt der Kinder-

tanz-cruppe \\'rlten noch ein Tröclelmal'kt und

rler Kuchenbasar aLtf Kundschati. Und wet' sei-

ne ganre Klaft auf der Bastelstraße oder beint

Maibaunrklettern verlot'en hat. kann sich zudent

mit Gegrilltem uncl Getriinken wieder stiirke n.

Achtu ng Kaninchenhaltet!

Kirchdorf. (BP) Problenrkrlnkheit Myxomato-

se. Urn clen inselanslissigetl Hopplern diese Qua-
Ien dieser Krankheit zLl ersparen. wird auch in

diesem Jahr eine vorbeugende lnlpfun-e angcbit-

ten. Am l0. N'lai 2002 ab l-5.30 Uhr können Ka-

ninchenhalter ihre Tiere schlitzen lüssen. Annrel-

clungen nehnten Tierarzt Dr. Kltrl-Heinz Frenzel

tTelefon 10198) oder Karlheinz Rothanrel
(Telefbn 2l I lJ) entgegen.

Nachtrag zum 5. Umwelttag

Hinter Wangern/Kirchdorf. tBP) Wie zLr er-

\\rrtcn war. habcn sich nltch tlctl Erscheincn

des letzten INSELBLATTES rleitere ..Heinzel-

nrännchen" gemelciet. die clen Besen im Ortsteil

Hinter Wangern gescl.twttngen haben. Unter an-

clerem wat'en Nlichael Altmann. Elke Schnlidt.

Peter Schmidt r.rnd Michael Zwickel beim

5. Umwelttag clabei. Auch Erich Kaiser I'on der

Gemeindeverwaltung soll hier nicht vergessen

werden. Auch diesen Mitbürgern gilt selbstver-

stündlich cler Dank der-Genreinde. Weitere Mel-
dungen lie-uerr den'r INSELBLATT übrigens
(noch) nicht vor. Inzwischen liegt auch eine

..SchlLrssabrcchnttng" des Aktionstages vor. Die

Poeler und ihle Frcunde trttgcn einen bceindrtr-

ckenden Müllberg ztlsitlllnlen. Kurdirektor Mar-

kus Frick und Bürgerrr-reister Dieter Wahls er-

klärten die 2002-Pr.rtze als grol3cn Erfbl-s. Was

clie Insulaner an Weggeworfenem in blaue Sli-

cke stopften. bildete am Bauhof einen Berg von

rund 30 Kubiknretern. Noch respektabler das

Gebirge aus Altmetall. Vier volle LKW-Anhain-

-r:er mit Wrschrnlschinen. Ölen. Ttockneltt.
Kochhelden. Mcltorrlidern. Autrlteilen ltnd an-

clerem Schrott holtcn die Mitarbeiter des Bau-

hot-es aus den Ortschatien der Insel ab.

RETURN eröffnete Konzertsaison

Kirchdorf. (BP) Mit einer Oldie-Nacht in der

Gaststlitte ..Zur Insel" starteten Wilfried Nass

und seine ntusikalischen Mitstreiter in die dies-

jährige Veranstaltutt-sssaison. Rund 220 Tanz-

willige bewegten sich im gut geftillten.Tanzsaal

bis halb vier tnorgens am Sonntag. Uber den

ersten Muskelkater des Jahres bei tanzenden

Insulaner ist bisher nichts bekannt geworden.

Mai 2002

,,Kleine Poelett'räumten auch auf

Malchorv. Für die AbschluSsfahrt cler Grr'rnd-

schulklasse -l ltaben sich die Schiiler bci einer

Müllsarlmclaktion anr 8. April auf dem Gelän-

de des Saatzuchtbetriebes Lembke ihre Klassen-

kasse aut-uebessert. Diese Initiative rvird schon

f ast traditionell einmaljühllich dr'rrchgeführt und

wurcle auch diesmal vtln der Firma Lenlbke

,urollziigig finanziert. Alle Kinder waren hoch

rnotiviert und tieuten sich sehr über clie anschlie-

f.Jende Belohnttng. Atts-eeze ichnetetr. sc'lbst ge-

backenen Kuchen gab es zusätzlich als Stiir-

kun-g. Der ..sensationellste" FLrnd waren 5 -Qe-

biindelte Pakete der..Blitz"-Zeitung. Hier hatte

der Zeitungsbote wohl noch Wichtigeres zu tlrn.

Unterstützung fül Aktion
,,Sattelfest"

Wismar. (BP) Prtifirngsunterlagen r-rncl ein Fahr-

rad für die Ausbildun-s von Viertklüsslern über-

gab A-eenturinhaber Wiltiied Beyer an Sybille

Runge. Darrit unterstützt die Provinzial-Versi-

cherung sowohl die theoretische als auch die

praktische Radfahratrsbildung des Nachwuch-

ses. Wichti-g ist nur. ditss den Kleinen im Rah-

nren der Aktion ..Sattelttst", die die Landesver'-

kehrsu acht mit clem Wirtschaftsministeriul.ll
tund dc'r Pror irtzial-Versicherr.rng durchftihrt' die

i.iberlebensri ichtigen Sicherheitslegeln beige-

bracht werden. Schließlich sterben jcdes Jahr

Kincler bei Verkehrsunliillen rnit clerr Fahrlacl.

Gab ri a Ie M u.tt ltkt' - Brtt k
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Spendenaktion Poeler Leben

Kirchdorf. (BPt I)ic Renovierung cles Senio

rcn bcgegn un-uszentrunrs ar.t.t Möwenweg 2 kan n

bald clLrrchgeftihrt werden. Helca Poschaclel

r onr Verc'irr ..Poeler Lebcn" tc-iltc mit. class clie

Spc.nclcrraktion bci clcn I nse leinwohnern clulch-

aus clen gcwiinscl'rten Erfirlg gehabt hiittc. Bis
z unr Reclaktionsschluss lag clie' Endabrcchnun g

jcdoch noch nicht vor.

Kirche leuchtet (noch) nicht ...

Kirchdorf. ( BP) Auch clie zu r'ite Slrr'n(lcn\iun-
rnelaktion inr April schc'int ron Erlolg gekrtint
zu sein. Viele Poeler und UrlaLrber beteiligten
sich an der Srmmlung. unr die Kirche an der

Kirchsee allabcndlich in einen rleithin sichtba-
ren Lichtke-sel zu tauchen. Neben der Ju-rerrd-

f'euerq,ehr. die 1l'eundlich. aber beharllich auch
der Redaktion das Kleingeld aus der Tusche
loe kten. ftihrten einige Btirgerinnen und Btirger
sogar eigene Stra|iensanrmlungen durch. Auch
aul dern Konto der Kirchengerneinde gin-u es

mr.rd.

Viele Spenclen sind dort ein-ee-elangcn. Pfarrer
Dr. Glell hat dabei nur cin Problem. Er hatte
r ersprochen. dass die Spendcr auch cinc Spen-

denbescheinigung erhalten wiirden. Jedoch
haben viele Spender zwar Geld tiber* iesen. aber
nur halbe oder gar keine Aclressen angegeben.
Diese Pelsonen rrirgen sich bitte unter der Ruf-
nLrmrner (03842-5) 20228 oder per E-Mail unter
kirche @) inselpoel.de nrelden.

Poeler Leben feiert Frühling

Kirchdorf. (BP) Am 2. Mai 2002 be-rinnt unr

l-1.-10 Uhr das Frtihlingsf'est des Vereins ..Poeler
Leben" in der Gaststätte Sportlerheim an der
Strandstraße in Kirchdorf. Neben einem Ar,rf-

tritt der Seniorensportgluppe steht untel ancle-

renr uuch eine Modenschar"r. die vom Mode-
haus Liebich und Schuh- uncl Leclerwaren
Buchholz ausgerichtet wird. auf dem Pro-
srarnnr. Auch ftir eine musikalische Untenra-
lun-u. Kaf'fee uncl Kr"rchen wurde gesorgt. Kos-
tenbc'itrag fi.ir Mitglieder 6 Euro. für Nicht-Mit-
gliecler 7 ELrro.
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Ausflugstipp Kreisagrarmuseum

Dorf Nlecklenburg. (BPt Arn Frcitas. denr

3. N'lai 2001. wird irn Kreisagrartrttsettrl in Dorl'
Mecklenburg eine neue Sonclerausstellung er-
iilllrcr. ( nrcrLler)r Tircl..R['CK-BLENDE" prri-

senticrt clie Intel'essengemcinschaft Foto!:rrfie
des Fiirclervere i n s dcs K le i sagratr.t.trt scLtttts M o-

tive aus dcnr Lanclkreis Norclucstnrecklenburg.
denr tibrigen Bundesland atn Ostseestrand uncl

denr ..Rest der Welt".
Uurrahnrt ll ircl die Ausstellung mit histolischen
Fotoapprraten. Filnrnraschincn und Dunkcl-
kammcreinriclrtungen. Die Sonderausstellrrng
ist bis zurn l. Juni 2(X)l trislich \'on l0 bis l6
Uhr zu besichtigen.

NDRr-RadioMV:
Neu auf 96,z MHz

SchuerinÄ\rismar. (BP t Gute Nachricht fiir die

Hiirer des Landesprogranrrls des Norddeutschen
Rundfunks: Vonr Dach der Aker MTW Werfi in
Wisrnar \trahlt der Schrreriner Sender nun sein

Progranrnr inrf der ne uen Frecprenz 96.2 MHz aus

uncl ist nun auch aul der Insel Poel stärr.rngsfiei

und in bestr-r Signalstlirke zLr empf'angen. Mit der

Inbetriebnahnre des neuen Senders gehtirt die oti
u etterantiil I i ge EmptiLn_usq ual ität des Landespro-

sramms der Ver-eangenheit an.

Übrigenr hat der NDR als Medienpartner der

Landesgartenschau auf denr ALrsstellungsgeliin-
de. direkt neben der.r.r Aussichtsturrr. ein StLrclio

eingerichtet. in dern das ..Landes,sartenschau-
Radio" prodr-rziert wird. Hier k<innen interessier-

te Hiirer den Radiomachern bei der Albeit zuse-
hen und mit ihnen ins Cespnich komrren. liidt
Studiolc'itel Roland Kroll auch dic Poeler ein.

lnternetportal der Gemeinde
legt zu

Kirchdorf. (BP) Mit neuem Design und in neu-

en Farben err-rpfän-at das Intbrnrationsportal der

Gemeinde Insel Poel seit Anfang April Internet-
nLrtzer aus aller Welt. lnzu ischen hat sich die
Nachfrage bei derzeit 1.579 Page-lmpressions
pro \Äbche eingependelt (insgesarrt rund 60.00i)
Seitenabruf'e. danlnteraUCh Surt'er aus den USA.
Blasilien und Qatar) wsw.inselpoel.de.

Jugendweihe zooz
Folgende junge lnsulaner erhalten

am 4. Mai2oo2 um 9 Uhr in Wismar
ihre Jugendweihe

(in alphabetischer Reihenfolge):

. Robert Behrendt

. Verena Bremer

. Marie-Luise Busch

. Helen Clermont

. Franziska Gertz

. Christin Gössel

. Andy Gurtowski

. Sina Hautmann

. Falk Hoffmann
' Antje Hünemörder
' Kristin Kitzerow
. Julia Köpnick
. Franziska Krüger
' Dennis Litfin
. MichelMatschke
. Aenne Möller
. Thomas Moll
. Andrea Mosharowski
. Stephanie Oll
. Christin Rohde
. Franka Schmallowski
. Rend Schmidt
. Lena Schultz
. Robert Seybold
. Christin Uhlmann
. Annelie Wieck
' Thomas Willmer
. Carolin Wöhl

Gemeldet vom

,,Interessenverein humanisti sche

Jugendarbeit und Jugendweihe eV"
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Wir erhielten clie traurige Nachricht, dass der Vorsitzende
unseres Vereins der Wochenendhausbesitzer am Schwarzen Busch e.V

Herr Dr. Adolf Christian Goetze
am 19. Marz,2002 plötzlich verstorben ist.

Am 5. Au-sust 2000 wurde Herr Dr. Goetze zum Vorsitzenden unseres Vereins eewiihlt. Seit dieser Zeit hat er sich sehr für die
Belan-qe unserer Mitglieder eingesetzt und war benrüht. die Verbindung zwischen Verein und Gemeinde aufrechtzuerhalten und
auszubauen. Er hatte für die Wünsche und Anre-eungen unserer Mitglieder stets ein ofl'enes Ohr, beriet sie gemeinsam mit dem
Vorstand und vermochte. die Probleme einer Kliiruns zuzuflihren.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Im Au.firuge de.s Vereitt.s der Wot'henettdhausbe.sit:.er atrt Schv'ar:en Busclt
Kurl Sanfileben
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zu einer besonderen Härte führen würde oder ein

dringendes <ittentliches Interesse besteht.
25.09. 1995: Hauptausschuss der Cerleinde prüti.
ob dringendes öttentliches Interesse vorliegt.
26.09.1995: Die Gerneinde teilt de rn STAUN nit.
dass -5 Gaststaitten zur VerlügLrng stehen und das

ehemalige FDCB-Ferienheinr zunr Hotel nrit
Gaststaitte unrgebaut werden soiJ. Derllzufirlge be-
steht kein dringendes öt}'entliches lnteresse an ei-
ner u eiteren Gaststitte.
01.11.1995: Beratung mit dem STAUN vor Ort
nrit denr Ziel. eine Inttrrnration zurn bisheri-ucn
Stand zu erhalten.
08.03.1996: Schreiben des STAUN an Herrn Or-
ligk. in denr mitgeteilt wird. dass der Kauf odcr
Tausch der Fläche. auf denr die Kioske und der
inzu'ischen teltig gestellte Schu arzbau steht. aus-

_ueschkrssen ist. Der beantra-sten Erweiterung ri ird
nach dL'nr Eintritt der Sturnrtlut vorr 03./
UJ. I 1. 199-5 nicht rnehr zugcstirurttt.
07.06.1996: Die untere Naturschutzbehiirde intirr-
nriert Hen'n Olligk rnit ausftihrlicher Begriindung.
dass eine Befieiung vonr Verbot der Bebauung
des 2(X)-nr-Gewässerschutzstreifens nicht erteilt
u ird.
19.07.1996: Das Verwaltungsgericht führt einen
Ortstcrnrin nrit den Beteiligten durch. Es wird der
gegen* irtige Zustand protokolliert und die Mög-
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Kurzdarstellung der Sache Uwe Orligk Schwa rzer Busch

Im April 1994: beginnt Herr Orligk ungenehmig-
te Bauarbeiten im Bereich der beiden Sechseck-
Kioske am Schwarzen Busch. Nach Rücksprachen
rnit Herrn Orligk behauptet dieser. für'die durch-
geführten und noch vorgesehenen Arbeiten eine
Baugenehrnigung zu haben. Rücksprachen rnit
denr Bauorclnungsamt ergaben. dass es keine Bau-
genehmigung fiir diese Arbeiten gibt.
02.05.1994: Herr Orligk wird von der Cemeinde
im Aulirag des Bauordntrngsamtes schriiilich aul-
getilrdert. die Bauarbeiten rnit sofbrtiger Wilkung
einzustellen. Dieser Aufforderung kontmt Herr
Orligk nicht nach.
26.05.19942 Die Gemeinde gibt dem nachträglich

_gestellten Bauantlag des Herrn Orligk nicht das

genreindliche Einvernehnren, weil das Vrrhaben
innerhalb des 200-m-Gewässerschutzstreil'ens
liegt, nicht den Aussagen des F.-Planentwulf'.s ent-
spricht und sich in den Dünenbererch hineiner-
streckt.
112.O6.19942 Der Bauantrag des Herrn Orligk zur
Rekonstruktion und Erweiterung der Imbiss-Ki-
oske wird vom Bauordnungsamt abgelehnt. Des-
sen ungeachtet setzt Herr Orligk die Bauarbeiten
tbrt.
21.06.1994: Narnens und in Vollmacht von Herrn
Orligk legt Rechtsanwalt Kulack -regen den ab-
Iehnenden Bescheid Widerspruch ein.

07.07.1994: Der Widerspruch wird in der Gemein-
de nochmals beraten. Das Vorhaben widerspricht
außer den bereits genannten Gründen der Erhal-
tungssatzung und dem Rahmenplan für dieses
Gebiet.
12.07.7994: M ittei lun g an das Bauordnungsamt.
dass die Gemeinde an der Nichterteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens f'esthlilt.
14.03.1995: Der Widerspruch wurde mit ausführ-
licher Begründung durch das Bauordnungsanrt
zurückgewiesen.
25,04.1995: Rechtsanwalt Kulack reicht namens
und in Vollmacht von Herrn Orligk wegen der
nicht erteilten Baugenehmigung zur Rekonstruk-
tion und Erweiterung der Kioske zur Gaststätte
Klage gegen den Landrat beim Verwaltungsge-
richt Schwerin ein.
03.05.1995: Das Verwaltungsgericht beschließt.
die Gemeinde Insel Poel und das STAUN rrit der
Bine um Stellungnahnre zu dem Verfähren beizu-
laden.
10.07.1995: Die Gemeinde gibt ihre ablehnende
Stellungnahme an das Verwaltun-lsgericht.
15.09.1995: In der Stellungnahme des STAUN
wird darauf verwiesen, dass eine Bebauung des

200-m-Gewässerschutzstreif'ens über Ausnahme-
genehrnigung möglich wäre, wenn das Bauverbot

lichkeit einer tünfjährigen Duldung in Form eines
Vergleiches vorgeschlagen.

. 08.01.1997: Vom Verwaltungsgericht ergeht der
Beschluss. deu Rechtsstreit durch fblgenden Ver-
gleich zu beenden:
l. Die Beteiligten sind sich darüber einig. dass

es sich fbrrnell und materiell um einen rechts-
widrigen Schwarzbau handelt.

2. Das Vurhaben wird vom Landrat im Einver-
nehmen mit dem STAUN betiistet bis zum
31.12.2001 unter fblgenden Bedingun-uen ge-
duldet:

- Es besteht weder Hochwasser- noch Be-
standsschutz und der Kläger hat die Anlagen
auf seine Kosten zu entfernen. wenn es der
Küsten- oder Hochwasserschutz erfbrdert.

- Das STAUN wird mit Herrn Orligk einen
Pachtvertrag tür das Grundstück unter zuvor
genannter Bedingung. befiistet bis zunr
3 l. I 2.2001 abschließen.

3. Herr Orli-ck verzichtet aut'den Bau der bean-
tragten Pergola.

-1. Die beahsichtigten Toiletten sind der Ötlenr-
lichkeit zuglinglich zu rnachen.

5. Der Gaststättenbetrieb im Mittelteil ist aut'-

zugeben und dort ist lediglich ein Kioskbe-
trieb, jedoch kein Ausschank möglich.

10.

lt.
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In Abstinrnrung rrrit der Gemeirrde sind 5

Bäurne zu pflanzen (dreimal verschulte
Baumschulware mit einerl Stanrntunrfang
von l;l bis I 6 cm )

Die seeseitige Senke ist zunr Zucck des
Hochu'asserschutzes zu vertüllen.
Der errichtete Hunclezwinger kann als nrobi-
le Einrichtun,lr in den bestehenden Abnres-
sungen erhalten blciben. Eine anderu'eitige
Nutzung ist ausgeschlossen.
Herr Orligk wird nach Ablauf der Duldungs-
frist den Schwarzbau bis auf die zrvei be-
standsgeschützten Kioske innelhalb einer
Frist bis zunr -l L03.2002 abreißen.
Inr Hinblick auf den illegal er-richteten
Schwarzbau sind von Herrn Orligk ;rnstelle
erner Geldbuße in Abstimnruns nrit dem
STAUN Ersatzmaßnahmen im Wert von
I0.0(X).- DM auszuführen.
Mit dern Abschluss des Vergleiches sind alle
behiirdlichen Vertahren erledi-qt.
Fiir den Fall. dass Herr Orligk seinen Ver-
pflichtungen aus derl Vergleich nicht nach-
korlnrt. ist der Landrat zur Ersatzlornahrtte
berechtigt. Herr Olli-ek trä-ct die Kosten der
Ersatzvornahme.

ll.

13. Herr Orligk ninnt seine Klage zuriick.
14. Die Kosten des Vertahrens trligt Herr Orligk.

20.03.19971STAUN Schu'erin stimmt dern Ver-
gleich zu.
23-O4.1997: Rechtslnualt Kulack stimmt denr
Vergleich namens und in Vollmacht von Herrn
Orligk zu.
22,O5.1997: Cenreinde Insel Poel stimnt dcn.)

Vergleich zu.
28.01.1999: Auf del Sitzung des Wirtschaftsaus-
schusses der Gerneincle Insel Poel stellt Herr
Orligk den Antrag. das ijftentliche Interesse der
Genreinde an einenr Krichenanbau zu bestiitigen.
08.02.1999 : Durch Beschluss des Hauptausschus-
ses lvird dieser Antrag abgelehnt.
10.02.1999: Die Genreinde infirrrniert das Bau-
ordnungsamt von den Absichten des Herrn Orligk
und dem ablehnenden Beschluss des Hauptaus-
schusses.

10.02.1999: Infbnnation des Herrn Olligk von
dem ablehnenden Beschluss.
01.03.1999: Widerspruch von Henn Orligk zur
Ablehnung und Bitte. das Thema nochnrals zu be-
raten.
15.03.1999: Herr Orligk erhält Gelegenheit, sein
Anliegen denr Hauptausschuss persönlich vorzu-
tragen. Der Hauptausschuss bleibt bei seiner Ab-
lehnun-s.
16.03.1999: Herr Orligk wird von dieser Entschei-
dung schritilich benachrichtigt.
17,12.1999: Schreiben der Gemeinde lnsel Poel
an das Verwaltungsgericht Schwerin und das Bar-r-

ordnungsamt des Landkreises. in derr darauf hin-
gewiesen wird, dass Herr Orligk die ihn betrelfen-
den Festsetzungen des Veryleiches nicht erfüllt.
nrit der Bitte um Mitteilung, wer für die Durchset-
zung dieser Verpflichtungen zuständig ist. Das
Sc lt re i be rt tt u rtle n it hl beart\,ort(t.
03.01.2000: Schreiben des Verwaltungsgerichtes
an Rechtsanwalt Kulack. in dem angeraten wird,
die im Vergleich genannten Bedingungen zu er-
tüllen, da sonst ge-gen das illegale Bauwerk nrit
einer Beseitigungsverfügung vorgegangen werden
könnte.
08.03.2000: Persönlich/vertrauliches Schreiben
von Herrn Orligk an Herrn Wahls. In dern Schrei-
ben nimmt Herr Orligk Stellung zunr Schreiben
der Gemeinde an das Verwaltungsgericht und
droht Herrn Wahls strafrechtliche Konsequenzen
an, wenn die seiner Meinung nach fälschen Sach-
darstellungen nicht aufhören.
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16.03.2000: Herr Orligk stellt in einem persönli-
chen Gespräch bei der unteren Naturschutzbehör-
de den Antrag aufAusnahme nach g l9 Abs. 3 des

LNatG M-V. über den die uNB im Rahmen eines
Bauantragsvertahrens entscheiden wird. Es wird
darauf hingewiesen. dass das Einvernehmen der
uNB eher nicht zu erwarten ist.
20.03.2000: Erneuter Bauantrag des Herrn Uwe
Orligk zum Ausbau der beiden Kioske zu einer
Gaststätte.
08.05.2000: Der Antrag wird mit Hinweis auf die
Festsetzungen des bestehenden Vergleichs durch
Beschluss der Genreindevertretung abgelehnt.
04.07.2000: Schreiben des Bauordnungsanltes an

Herrn Orligk. dass die Ablehnung seines Bauan-
trages beabsichtigt ist. Empl'ehlung. den Antrag
zurückzuziehen.
04.07.2000: Antrag von Herrn Orligk an die Ce-
meinde. die beiden Kioske in den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 15,,Hotel- und Ferien-
hausbebauung Schwarzer Busch" aufTunehmen.
13.07.2000: Schreiben der Gemeinde an Herrn Or-
li_qk. dass die Autnahme nicht nöglich ist. u,eil die
Planungs-urenze nur den Geltungsbereich unrfasst.
für den die Gesellschafi für Stadtentwicklung GSE
als Vorhabentrliger autiritt.
O7.12.2000: Der Bauantrag zum Umbau der Kios-
ke zu einer Gaststätte wird vom Bauordnungsamt
abgelehnt.
13.12.2000: Rechtsanwalt Kulack Iegt namens und
in Vollmacht von Herrn Orligk Widerspruch gegen
die Ablehnung des Bauantrlges ein.
21,03.2001: Schreiben von Rechtsanwalt Kulack
an die Gemeinde, in dern die Gesprächsbereitschati
von Herrn Orligk signalisiert wird. wenn der Ge-
schäftsstandofi von der Gemeinde akzeptiert u'ird.
Andernfalls wird mit gerichtlichen und andersarti-
gen Zwangsmitteln gedroht.
23.03.2001: Die Geneinde teilt Rechtsanwalt Ku-
lack mit. dass für die Genreinde nach wie r,or der
Beschluss des Verwaltungsgerichtes bindend ist.
AulSerdenr wird darauf verwiesen, dass sich Herr
Orligk mit seinen beiden bestandsgeschützten Ki-
osken größtenteils auf einem Gemeindegrundstück
befindet, für das kein Nutzungsverhältnis besteht.
28.03.2001: Schreiben von Rechtsanwalt Kulack
an die Gemeinde mit dem Hinweis. dass Hen Or-
ligk den gesamten unteren Bereich des ehemaligen
FDGB-Ferienheimes erwirbt und ausbaut unter der
Bedingung, dass der Schwarzbau erhalten bleibt.
und der Außenbereich der Kioske Veränderungen
erfährt.
16.05.2001: Das Bauordnungsamt des Landkreises
Nrirdwestrnecklenburg weist den Widerspruch vonr
I 3. I 2.2000 zurück.
27.06.2001t Rechtsanwalt Kulack reicht namens
und in Vollmacht von Herrn Orligk gegen die Ab-
lehnung des Bauantrages zum Umbau der Kioske
zu einer Caststätte beim Verwaltungsgericht Klage
gegen den Landrat ein.
04.07.2001: Beschluss des Verwaltungsgerichtes,
dass die Gemeinde Insel Poel und das STAUN zu
dem Verf'ahren beigeladen wird.
06.08.2001: Begründung der Klage durch Rechts-
anwalt Kulack.
13.08.2001 : Aufforderung des Verwaltungsgerich-
tes zur Stellungnahme der Gemeinde.
21.08.2001: Cemeinde teilt dem Gericht mit. dass
Hen Orligk aufeinem Flurstück, welches ihm nicht
gehört und für welches er keine Pacht zahlt, einen
ungenehmigten Gaslstättenbetrieb betreibt. Eine
Beruf ung auf den Grundsatz der Gleichbehandlung
ist nicht möglich, da die Bauvorhaben, aufdie sich
Hen Orligk beruft, innerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes befi nden.
19.09.2001 : Stellungnahme des STAUN zur Kla-
ge mit dem Hinweis, dass der Schwarzbau gemäß
Vergleich nur begrenzt geduldet wird. der Strand-
abschnitt sturmflutgefährdet ist und das Grund-
stück, aufdem die Kioske stehen, am 03.09. I 999 in
das Eigentum der Gemeinde Insel Poel übergegan-
gen sind.
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24.09.2001: Stellungnahme des Landkreises zur
Klage mit ausführlicher Begriindung der Ableh-
nun-9 des Bauantrages.

02.10,2001: Schreiben der Rechtsanwältin Ho-
mann-Trieps an Herrn Orligk dass sie die Vertre-
tung der Cemeinde Insel Poel übernontmen hat und
ihn auftbrdert, anzuerkennen, dass er für die in An-
spruch genommene Teilfläche der Gemeinde Insel
Ptrel eine Nutzungsentschädigung schuldet. Außer-
denr uird mitgeteilt. dass der bestehende Zustand
nicht Linger geduldet nird und der Riumunssan-
spruch erwogen uird. Es sei denn. es konrmt ein
Pachn erhältnis zustande.

09.10.2001: Ant\Äort von Rechtsanwalt Kulack.
tlass Entschädigung nrcht gezahlt wurde, weil Ei-
gentunrsri echsel des Grundstücks erfblgte, das no-
tarielle Vennittlun_ssr erfahlen scheiterte und bisher
keine Pachtsurnnre gefbrdert rvurde. Herr Orligk ist
selbsn erstindlich bereit. einer entsprechenden For-
derungssuntnte binnen kürzester Frist nachzukom-
men. Aufierdem strebt Herr Orligk den Kauf des

Grundstiicks an. Einen Pachtvenrag lehnt er aus

o.g. Gründen ab.

13.11.2001: Steliungnahnre des Rechtanwaltes
Kulack zu den Stellungnahnren des STAUN und
des Landkreises ohne neue Fakten.
26. I 1.2ü)l : Schreiben der Rechtsanwältin Homann-
Trieps an Rechtsanwalt Kulack mit der Auffirrde-
rlng. ,eemäß Vergleich. die unberechtigte Nutzung
des Teilgrundstücks bis zunr 31.12.2001 autiuse-
ben und das Grundstück bis 2um 31.03.2002 zu
räumen. Andererseits ertblgt eine kostenpflichtige
Ersatz\ ornahme. Fiir die Nutzung vom 0 L08. I 999
bis zum 3 I . I 1.200 I errechnet sich ern Pachtbetrag
von I .9-57.50 DM. der bis zum I 5. I 2.2001 auf das

K()nto der Gerneinde zu zlhlerr ist.
07.12.2001: Ergänzende Stellungnahn.re des

STAUN zu dem Schreiben des Rechtsanwaltes Ku-
lackrom l3.l 1.2001 rnitderFeststellun-e.dassdem
Schreiben des STAUN vom 1 9.09.200 1 nichts hin-
zuzutügen ist.
13.12.2ffi1: Ergänzende Stellungnahme des Land-
kreises zu dem Schreiben des Rechtsanu'altes Ku-
lack vorn l 3. l I .2001 mit der Feststellung, dass durch
die gleich gebliebene Sach- und Rechtslage die wei-
tere Zulässigkeit einer gerichtlichen Verlblgung be-
gründet in Zweifel t.u ziehen ist. Dem Gericht wird
überlassen. zu entscheiden. ob die emeute Klage vom
:7.06.:00 I überhaupt zulissig ist.

18.12,2001 : Schreiben des Rechtsanwaltes Kulack.
dass Herr Orligk der RäumungsaufTorderung auch
nach Ablauf der im Vergleich f'estgesetzten Ter-
mine nicht nachkommen wird. Der fällige Pacht-
zins sei aui das an-ee,uebene Konto überwiesen
u'orden.
Diese Überweisung ist bis zum 08.04.2002 nicht
erfulgt!
Im Übrigen weist Rechtsanwalt Kulack darauf hin,
dass sich die Cemeinde jeglicher Schritte enthalten
sollte. die darauf abzielen. das Gebäude von Herrn
Orligk zu beschädigen oder zu beseitigen. Dies ist
nur durch gerichtliche Entscheidung in vollstreck-
barer Form möglich.
08.01.2002: Schreiben der Gemeinde Insel Poel an

den Landrat mit der Bine, seiner Verpflichtung zur
Ersatzvornahme gemäß Vergleich nachzukommen.
Ein Durchschlag erhielt Frau Homann-Trieps.
Dieses Schreiben wurde weder beantwortet noch
wurde die Ersatzvontahme eingeleitet.
21.01.2002: Schreiben an das Bauordnungsamt des
l-andkreises NWM mit der Mitteilung, dass die Ge-
meinde Insel Poel keine Bau- oder Nutzungsgeneh-
migungen für benannte Grundstticksfl ächen erteilen
wird. Einen Durchschlag erhielt Frau Hornann-Trieps.
12.02.2O02:. In einem persönlichen Gespräch mit
Henn Saegebarth, Herrn Wahls und Herrn Stache
warnt Herr Orligk unter Aussprache von Drohun-
gen, die Beseitigung des Schwarzbaus und der Ki-
oske durch die Gemeinde vorzunehmen. Er ver-
langt, der Gemeindevertretung seinen Standpunkt
darlegen zu dürfen. Abschließend wurde ihm in die-
sem Gespräch mitgeteilt. dass nicht die Gemeinde
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Insel Poel, sondern das Bauordnungsamt als Ver-
gleichspartner verpflichtet ist, die Bedingungen des

Vergleiches durchzusetzen.

18.03.2002: Im nichtöf}'entlicheh Teil der Gemein-
devertretersitzung erhielt Hen'Orligk die Möglich-
keit, den Gemeindevertretern seine Argumente dar-
zulegen. Auf die Frage der Gemeindevertreter',
wann Herr Orligk die irn Verglerch vom23.04.1991
für ihn t'estgele_uten Punkte erfüllen wird, antwone-
te er. dass dieser Vergleich aus mehreren Gründen
für ihn nicht bindend sei.

03.04.2002: Durch ein Mitglied der Cemeindever-
tretung wird festgestellt. dass Hen'Orligk aufdenr
Genreindegrundstück neben seiner Verkauf.sein-
richtung ohne Zustimmung der Gerneinde und ohne
Genehmigung des STAUN Rodungen durchgelühn
und tür seinen PKW einen privaten Parkplatz ange-
legt hat.

04.04,2002l. Nach Uberprüf ung dieses Sachverhal-
tes durch das Ordnungsanrt stellt die Gemeinde In-
sel Poel Straf'antrag gegen Henn Orligk.

KunzoansrErruNG DER

Gnu n osrücKssACH E Onrrcr

30.06.1990: Die Kioske sind in der Grundmittel-
tabelle 2.1 der Konsumgenossenschaft per
30.06.1990 enthalten. jedoch ist kein Nutzungs-
nachweis vorhanden.

bis 03.10.1990: Grundstück beflndet sich in
Rechtsträgerschaft der Wasser-Winschafisdirekti-
on Küste und geht danach in das Eigentum des

Landes Mecklenburg-Vorpommern, verwaltet
durch das STAUN Schwerin. über.

09.04.1997: Rückübertragungsanhörung in der
Gemarkung Oertzenhof nach Rückübertragungs-
antrag des Landes M-V für die Domäne.

23.07.1999 : I m Ergebni s der Rückübertragu ngs-
verhandlung erhält die Gemeinde Insel Poel den

Zuordnungsbescheid für die Flurstücke 3/l und
3/2, Flur I , Gemarkung Oertzenhof. auf denen die
Konsum-Kioske stehen.

02,08.1999: Die Gemeinde Insel Poel fbrdert Herrn
Orligk auf', sein Nutzungsrecht vom Voreigentümer
an den beiden FIurstücken nachzuweisen.

Ohne Eqfolg.

07.09.1999: Hen Orligk wird nochnrals an den
Nachu ei: des Nutzungsreelrtes erinnert.
Wiederan ohne Efolg.
14.10.1999: Hen Orligk stellt Kauf'antrag für die
genutzte Fläche an die Gemeinde.
13.12.1999: Der Kaufantrag wird auf der Gemein-
devertretersitzung abgelehnt.
15.02.2000: Hen Orligk stellt einen Pachtantrag
für diese beiden Flurstücke an die Gemeinde.
13.03.20fi): Aul der Gemeindevertretersitzung
zieht Herr Orligk den Pachtantrag zurück.
14.03.20ü): Herr Orligk stellt Kaufantrag nach dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz.

27 .03.2000 z Hauptausschuss lehnt wegen f'ehlen-
der Voraussetzungen den Kaufantrag ab. Antrag
geht in die Gemeindevertretung.

17.04.2000: Gemeindevertretung lehnt Kaufäntrag
aus gleichen Gründen erneut ab.

23.06.2000: Hen Orligk beantragt Notarielles Ver-
mittlungsverfahren für den Grundstückserwerb.
22.08.2000: Gemeinde Insel Poel gibt Stellungnah-
me an Notar ab.

12.09.20012 DerAntrag des Herrn Orligk wird zu-
rückgewiesen, weil 2 wichtige Voraussetzungen für
ein Notarielles Vermittlungsverfahren fehlen:

- Herr Orligk kann nicht nachweisen, dass er
Eigentümer der Kioske ist, und

- Herr Orligk kann auch kein Nutzungsverhält-
nis für den Grund und Boden nachweisen.

Kirchdorf'. den 08.04.2002
Wahls, Bürgenneister
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Haushaltssatzung der Gemeinde
lnsel Poel für das Haushaltsjahr 2ooz

Aufgrund der $$ 47 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertrettlng vom

18.03.2002 - und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde - folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

sl
Der Haushaltsplan für das Jahr 2002 wird

l. im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen auf
in den Ausgaben auf
und

2. imVermögenshaushalt
in den Einnahmen auf
in den Ausgaben auf

t'estgesetzt.

3.31 r.100 EURO
3.3 r r. r00 EURO

1.277.100 EURO
r .277.100 EURO

134.900 EURO

330.000 EURO

250 v.H.
300 v.H.

300 v.H.

$2
Es werden festgesetzt:

l. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsmaßnahmen auf 90.000 EURO
davon für Zwecke der Umschuldung 

-/- 

EURO

2. der Gesamtbetrag der
Verpfl ichtungsermächtigungen auf

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

$3

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

l. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.0.1.2002 mit folgenden Ein-
schränkungen erteilt:

l.) Der Gesamtbetrag der Kredite wurde versagt.

2.) Die Summe des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen
wurde auf 126.900 € reduziert

Kirchdorf, 19.04.2002

Wa hl s, De r B ürge nneist e r

- Siegel -

Die vorstehende Haushaltssatzung 2002 der Gemeinde Insel Poel wird
hiermit öff'entlich bekannt gemacht. Entsprechend $ 48. Absatz 3 der Kom-
munalverfassung des Landes M-V kann jeder ab dem 02.05.2001 während

der Sprechzeiten in der Kämmerei der Gemeinde Insel Poel, Gemeinde-
Zentrum 13, 23999 Kirchdorf, Zimmer 004, Einsicht in die Haushaltssat-

zung und ihre Anlagen nehmen.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschrit'-
ten verstoßen wurde, können diese gemäß $ 5 Abs. 5 der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres

seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht

werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Wahl s, De r B ii r.qe rnte i ste r
verdient unsere Aufmerksamkeit. Dr Helgard Neubauer
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362.800 EURO
485.500 EURO

_ EURO
122.700 EURO

219.800 EURO
219.800 EURO

_ EURO

_ EURO

-51.-500 EURO

Wirtschaftspla n der Ku rverwa ltu ng
lnsel Poel für das Wirtschaftsjah r 2oo2

GemäLl $ 5 Abs. I Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung i.V. m. $ 64 der

Kommunalverfässung hat die Gerneindevertretung der Gemeinde Insel

Poel durch Beschluss vom 18.03.2002 den Wirtschaftsplan für das Wirt-
schatisjahr 2002 festgestellt:

l. Es betragen
l.l. im Erfblgsplan

die Erträge
die Aufwendungen
der Jahresgewinn
der Jahresverlust

1.2. im Vermögensplan
die Einnahrnen
die Aus-eaben

2. Es werden festgesetzt
l.l. der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen

2.2. der Gesamtbetrag der
Verpfl ichtungsermächtigungen auf

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

Die rechtsaufsichtliche GenehmigLrng für den Höchstbetrag der Kassen-

kredite wurde am 18.04.2002 erteilt.

Kirchdort-, 19.04.2002 - Siegel -
Wa hl s. De r B ürge nneister

Der vorstehende Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Insel Poel wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Entsprechend $ 48. Absatz 3 der Kom-

munalverfassung des Landes M-V kann jeder ab dem 02.05.2001 während

der Sprechzeiten in der Kämmerei der Gemeinde Insel Poel, Gemeinde-

Zentrum 13,23999 Kirchdorf. Zimmer 004, Einsicht in den Wirtschafts-
plan und seine Anlagen nehmen.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschrif-
ten verstoßen wurde, können diese gemäß $ 5 Abs. 5 der Kommunalver-
fassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres

seit dieser ötfentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht

werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Waltl s, De r Bürge rme iste r

Baum des Jahres 2oo2
Der Wacholder (Juniperus com munis)

Dieses Nadelgehöl2 ist auf der Nordhalbkugel der Erde bis in die Hö-

henlagen verbreitet und vielgestaltig. Er kommt als Klein- bis Groß-
strauch, als mittelgroßer Baum mit tief angesetzter kegelförmigen Kro-
ne oder als Zwergstrauch im Hochgebirge vor. Sein Pfahlwurzelsystem
ist sehr anpassungsfähig, die Rinde ist braun, später schwarzgrau und
längsrissig bis gefurcht. Seine Nadeln stehen zu dritt in Quirlen weit
voneinander abgespreizt. Sie sind steif und stachelspitzig mit hellem
Mittelstreifen. Die Früchte, als ,,Wacholderbeeren" in der Küche ein

beliebtes Gewürz, sind kugelige Beerenzapfen mit 3 leicht dreikantigen,
länglichen Samen umgeben von Ölbehältern. Unreif sind sie grün ge-

färbt, im Herbst des 2. Jahres schwarzblau, bereift. Das Wachstum des

anspruchslosen Wacholders erfolgt sehr langsam. Sein Holz hat einen
gelblichen oder rötlich braunen Kern, ist weich, zfi und dauerhaft. Trotz
seinerAnspruchslosigkeit ist der Wacholder bei uns selten geworden und
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Satzung der Gemeinde lnsel Poel über die Erhebung von
Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

( Stra ßen ba u beitra gssatzu ng )

vom 27. Märzzooz

Auf Grund des $ 5 der Kommunalvertassung tür das Land Mecklenburg-Vorporn-
mern in der Fassung der Bekanntrnachung von 13. Januar 1998 (CVOBl. M-V S.

29). zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. August 2000 (GVOBl. M-V S, 360). und
der $$ l, 2 und 8 des Komrrunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern vorn 0 I .06. I 993 (CVOBl. M-V I 993. S. 522: berichtigt S. 9 I 6). geändert

durch Gesetz vom 20. Novenrber 2001 (GVOBI. M-V S..138). riird nach Be-
schlussfassung der Gerreindevertretung vom l 8. März 2002 und nach Genehmi-

-uung durch den Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg ront 16.03.2001
tblgende Satzun-u erlassen:

$r
Allgemeines

Zur teilweisen Deckung des Autwandes für die Herstellung, den Aus- und Umbau.
die Verbesserung. Erweiterung und Erneuerung von öt-tentlichen Stral3en. Wegen
und Plätzen. auch wenn sie nicht zum Anbau bestirnmt sind. erhebt die Genreinde
Insel Poel Beiträge von den Beitragspflichtigen des $ 2, denen durch die Mö-elich-
keit del lnanspruchnahme dieser Einrichtungen Vorteile erwachsen. Zu den Ein-
richtungen gehören auch Wohnwege, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den nicht mit Krafttährzeugen befahren werden können. sou ie Wirtschafiswege.

$z
Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist derjenige. der zum Zeitpunkt der Bekannt-sabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstückes cider zur Nutzung des Grundstücks dinglich
Berechtigter ist. Bei einem erbbaubelasteten Grundstück ist der Erbbauberechti-ste
an Stelle des Eigentümers beitragspflichti-e. Beitragpflichtig ist auch der Ei-eentü-
mer eines Gebäudes, wenn das Eigentum an einem Grundstück und einenr Gebäude
in Folge der Regelung des $ 286 des Zivilgesetzbuches der DDR vom I 9.06. 1975
(GBl. DDR I S.465) getrennt ist. Mehrere Beitragspflichtige hatien als Gesamt-
schuldner: bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen \lbhnungs- und
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

$l
Beitra gsfä h i ger Aufwa nd u nd Vortei I s regel u n g

( l) Der beitragsfähige AufVand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

(2\

Zum beitragsfühigen Aufwand gehören ferner die Kosten für
- den Erwerb der erfbrderlichen Grundflächen einschließlich der der beitragsfä-

higen Maßnahme zuzuordnenden Ausgleichs- und Ersatzflächen
(hierzu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereit-
gestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung),

- die Freilegung der Flächen,
die Möblierung einschließlich Absperreinrichtungen, Pflanzbehälter und Spiel-
geräte,
die Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

- Bauleitungs- und Planungskosten eines beauftragten Ingenieurbüros,

- den Anschluss an andere Einrichtungen.
Sie werden derjeweiligen Teileinrichtung (Nr. I - l0) entsprechend zugeordnet.

(3) Straßen und We-ee. die nicht zunr Anbau bestimmt sind (Außenbereichsstra-
ßen).

a) dieüberwiegendderBeu,irtschatiungvonFeld-undWaldgrundstücken dienen

und keine Gerneindeverbindungstunktion haben (Wirtschafiswege), werden den
Anliegerstraßen gleichgestellt,

b) die überwiegend der Verbindung von Ortsteilen und anderen Verkehrswegen
innerhalb des Gerreindegebietes dienen ($ 3 Nr. 3 b zwerte und dritte Alterna-
tive StrWG M-V). werden den Innerortsstraßen gleichgestellt,

c) die überwiegend dem nachbarlichen Verkehr der Gemeinden dienen ($ 3 Nt. 3 b

erste Alternative StrWG M-V. werden Hauptverkehrsstral3en -qleichgestellt.
(+) Die Anteile am beitragsfähigen Aufwand. die nicht nach Abs. 2 unrgelegt wer-

den, werden als Abgeltung des üffentlichen Interesses von der Gemeinde getla-

-se 
n.

(5 ) im Sinne des Absatzes 2 -selten als
l. AnliegerstralSen

Straßen. Wege und Piätze. die ausschließlich oder überwiegend der Erschlie-
ßung der angrenzenden oder durch private Zuwegung mit Ihnen verbunde-
nen Grundstücke dienen.

2. Innerortsstraßen
Straßen. Wege und Plätze. die weder überwiegend der Erschließung von Grund-
stücken noch überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen,

3. Hauptverkehrsstraßen
Straßen. Wege und Plätze (hauptsächlich Bundes-. Landes- und Kreisstra-
ßen), die
neben der Erschließung von Grundstücken und neben der Aufnahme von

innerörtlichem Verkehr überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr
dienen.

.{. Verkehrsberuhigte Bereiche
Straßen. We-se und Plätze, die als Anliegerstraße oder (in Ausnahmefällen)
als Innerortsstraße nach der Straßenverkehrsordnung entsprechend gekenn-
zeichnet sind.
Sie sind als Mischf'läche ausgestaltet und dürf'en in ihrer ganzen Breite von
allen Verkehrsteilnehmern benutzt werden.

(6) Die Gemeinde kann durch Satzung vor Entstehen der Beitragspflicht bestim-
men, dass auch nicht in Absatz 2 genannte Kosten zum beitragsfähigen Auf-
wand gehören.

(7) Der AufVand f'ür die Fahrbahnen der Ortsdurchtährten von Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen ist nur insoweit beitragsfähig, sof'ern die Fahrbahnen breiter
sind als die anschliel3enden fieien Strecken. Nicht beitragsfähig ist der Auf'-
wand für Brücken. Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rarn-
pen.

(8) Zuschüssesind,soweitderZuschussgebernichtsanderesbestimmthat,vorran-
gig zur Deckung des öf}'entlichen Anteils und nur, soweit sie diesen überstei-
gen. zur Deckung des übrigen AufVandes zu verwenden.

$+
Abrech n u ngsgebiet

(l) Das Abrechnungsgebiet bilden die Grundstücke, von denen aus wegen ihrer
räurnlich engen Beziehung zur ausgebauten Einrichtung eine qualifizierte Inan-
spruchnahmemöglichkeit dieser Einrichtung eröflnet wird.

(2) Wird ein Abschnitt einer Anlage oder werden zu einer Abrechnungseinheit
zusammengefasste Anlagen abgerechnet, bilden der Abschnitt bzw. die Ab-
rechnungseinheit das Abrechnungsgebiet.

$s
Beitragsmaßstab

( I ) Der nach $ 3 errnittelte, auf die Beitragspf'lichtigen entfallende Anteil am bei-
tragsfähigen Aufwand wird nach der gewichteten Grundstücksf'läche auf die
das Abrechnungsgebiet ($ 4) bildenden Grundstücke verteilt.

(2) FüL die Ermittlung der Grundstücksf1ächen gilt:
l. Soweit Grundstücke im Bereich eines Bebauungsplanes ($ 30 BauGB) oder

in einem Gebiet, für das die Gemeinde beschlossen hat, einen Bebauungs-
plan auf2ustellen ($ 33 BauGB), liegen, wird die Fläche, auf die der Bebau-
ungsplan bzw. der Bebauungsplanentwurf die bauliche, gewerbliche, indus-
trielle oder vergleichbare Nutzungsf'estsetzung bezieht, im vollen Umfäng
(Vervielfältiger I ,0) berücksichtigt. Für Teile der Grundstücksfläche, aufdie
der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche, industrielle oder vergleichba-
re Nutzungsfestsetzung nicht bezieht oder Grundstücke, die danach nicht
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Zum beitragsfähigen Aufwand gehören
insbesondere Kosten flr

Anteile der Beitragspf'lichtigen
am beitragsfähigen Aufwand

Anlie-ser-
straße

I nnerorts -
stralSe

Hauptver-
kehrsstraße

l. Fahrbahn (einschl. Sicherheitsstreit'en.
Rinnsteine) 55 c/c 30% 20 7o

2. Radwege (einschl. Sicherheitsstreif'en) 60 c/'( 30 C. 30 c/a

3. Kombinierte Geh- und Radwege
(einschl. Sicherheitsstreif'en
und Bordsteine)

45 c/c 35% 30 Va

4. Gehwege (einschl. Sicherheitsstreif'en
und Bordstein) 60 Vc 35Vc 35 Va

5. Unselbstständise Park- und Abstellflächen 60 o/a 50c/o 45 7a

6. Unselbstständige Grünanlagen.
Straßenbegleitgrün 60 Vc 45Va 35 Vo

7. Beleuchtungseinrichtungen 60% 35% 30 Vo

8. Straßenentwässeruns 60 7o 35Vo 30 Vo

9. Verkehrberuhigte Bereiche und
Mischflächen 60 Vo 35 Va

I 0. Außenbereichsstraßen Siehe 3 Abs. 3

Fortselzung siehe Seite 8
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2. Liegt ein Grundstück nicht im Geltungsbereich
eines Bebauungsplanes. aber irn unbeplanten
Innenbereich ($ 34 BauGB) oder im Geltungs-
bereich einer Satzung nach $ 35 Abs. 6 BauCB
(Außenbereichssatzung). wird die Grund-
stücksfl liche, die baulich, gewerblich, industri-
elle oder vergleichbare Nutzungst'estsetzung
nicht bezieht oder Grundstücke. die danach
nicht baulich, gewerblich, industriell oder in
veryleichbarer Weise nutzbar sind. gilt ein Ver-
vielfältiger von 0,05.

3. Liegt ein Grundstück teilweise im unbeplanten
lnnenbereich ($ 34 BauGB) und im Ubligen
mit seiner Restfläche im Außenbererch ($ 3-5

BauGB), wird eine Fläche bis zu einer Tiefe
von 50 m in vollenr Umfang (Vervielfälti-ser
1.0) berücksichtigt. Ist das Grundsttick überdie
Tiefenbegrenzungslinie hinaus baulich. ge-

werblich, industriell oder vergleichbar genutzt.
wird die Fläche bis zum Ende dieser Nutzung
zu Grunde gelegt. Untergeordnete Baulichkei-
ten. die nicht rnehr zils l5 Kubikmeter Brutto-
Rauminhalt haben. gelten nicht als Bebauung
in diesen.r Sinne. Bei unbebauten Grundstü-
cken. aufdenen eine Hinterbebauung (2. Bau-
reihe) zulässig ist, wird die Fläche bis zu einer
Tiet'e von 100 m zu Grunde gelegt.
Für die vorstehenden Regelungen dient zur
Abgrenzung der baulich, gewerblich, industri-
ell oder vergleichbar genutzten Grundstücks-
f'läche eine Linie in gleichmäßigern Abstand
von der Straße. dem Weg oder dem Platz.

Der Abstuil wird:
a) bei Grundstücken, die an die Straße, den Weg oder

den Platz angrenzen, von der Straßengrenze aus

gemessen,
b) bei Grundstücken, die mit der Straße. dern Weg

oder dem Platz nur durch eine Zuwegung verbun-
den sind, vom Ende der Zuwegun-9 an gemessen.

Die über die nach den vorstehenden Tief'enbegren-

zungsregelungen hinausgehenden Flächen des Grund-
stücks. die nicht baulich, gewerblich, industriell oder
vergleichbar genutzt werden oder genutzt werden kön-
nen, werden mit dem Vervielfältiger 0,05 angesetzt.
4. Für bebaute Grundstücke im Außenbereich ($ -35

BauGB) wird als Grundstücksfläche für den be-
bauten Teil die mit Gebäuden überbaute Fläche
mit dem Vervielfältiger 5 berücksichtigt:
höchstens wird die tatsächliche Grundstücksgrö-
f3e berücksichtigt. Für unbebaute gewerblich oder
industriell genutzte Grundstücke im Außenbereich
wird die so genutzte Grundstücksfläche mit dem
Vervielfältiger 1.0 berücksichtigt. Der jeweils
übrige Teil der Grundstücksfläche wird mit dem
Vervielfältiger 0,05 berücksichtigt. Für alle ande-
ren unbebauten Grundstücke im Außenbereich.
insbesondere land- und tbrstwirtschafilich genutz-
te, wird die Grundstücksfläche mit dem Verviel-
fältiger 0,05 angesetzt.

5 AnStellederinZiff. I bis4geregeltenVervielfäl-
tiger wird die Grundstücksfläche bei nachfolgen-
den Funktionen in den Fällen derZiff. I aufGrund
der zulässigen, in den Fällen der Ziff.2. 3 und 4
aufGrund der tatsächlichen Nutzungen nach nach-
stehender Tabelle ermittelt:
a) Friedhöfe

b) Sportplätze

c) Kleingärten

d) Freibäder

e) Campingplätze

t) Abfallbeseitigungseinrichtungen
g) Kiesgruben

h) Gartenbaubetriebe und Baumschulen

0.3

0.3

0.5
ns
0.7

1,0

1.0

ohne Gewächshausflächen 0.5
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Ma-

ßes der Nutzung wird die nach Absatz 2 Nr. I bis 4
ermittelte Fläche - ohne die mit dem Faktor 0.05
berücksichtigten Flächen - verviellächt mit:
a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem

Vollgeschoss.
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b) 1.3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei

Vollgeschossen.
c) 1.5 bei einer Bebzrubarkeit ntit drei

Vollgeschossen,
d) 1.6 bei einer Bebaubarkeit mit vier

Vollgeschossen.
e) 1.7 bei einer Bebaubarkeit mit fünf

Vol lgeschossen.
(zl) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 gilt.
l. soweit ein Bebauungsplan besteht.

a) die darin lest-sesetzte höchstzulässige Zahl der
Voll_eeschosse.

b) bei Grundstiicken. für die die Zahl der Voll-ee-

schosse nicht f'estgesetzt. sondern nur die Höhe

der baulichen Anlagen an-eegeben ist, die durch
3.5 geteilte höchstzulässige Cebüudehöhe auf

-eanze Zahlen auf: oder abgerundet.
c ) bei Grundstücken, fiir die nur eine Baumassen-

zahl t-estgesetzt ist, die Baumassenzahl geteilt
durch 3.5. aufganze Zahlen aut'- oder abgerun-

det.
d) bei Grundstücken, fürdie ge*erbliche oder in-

dustrielle Nutzung ohne Bebauung t-estgesetzt

ist. die Zahl von einem Voll-eeschoss.

e) bei Grundstücken, für die tatsächlich eine hö-

here als die festgesetzte Zahl der Vollgeschos-
se zugelassen oder vorhanden ist. ist diese zu

Grunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn
die zulässige Baumassenzahl oder die höchst-
zulässige Gebäudehöhe überschritten werden.

2. soiveit keine Festsetzung besteht.
a) bei bebauten Grundstücken. die Zahl der tat-

süchlich vorhandenen Vollgeschosse.
b t bei unbebauten aber bebaubaren Grundstticken

die Zahl der in der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse.

c) bei Grundstücken. die mit einer Kirche bebaut
sind, wird die Kirche als eingeschossiges Ge-
bäude behandelt.

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder
Stellplätze errichtet werden dürt'en, die Zahl
von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene.

3. lst eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten

des Bauwerks nicht feststellbar. rverden bei ge-

werblich oder industriell nutzbaren Grundstücken
als Höhe eines zulässigen Geschosses im Sinne

dieser Satzung 3.50 m und bei allen in anderer
Weise nutzbaren Grundstücken 1.60 m zu Grunde
gelegt.

(5) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art
der Nutzung wird die nach Absatz 3 ermittelte
Fläche vervielfächt mit
a) I.5. wenn das Crundstück innerhalb eines tat-

sächlich bestehenden ($ -3-1 Abs. 2 BauGB)
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen
Wohngebietes ($$ 3,4 u. .{a Baunutzungsver-
ordnung - BauNVO). Dorfgebietes ($ 5 BauN-
VO) oder Mischgebietes ($ 6 BaUNVO) oder

ohne Gebietst'estsetzung innerhalb eines Be-

bauungsplangebietes überwiegend gewerblich
oder überwiegend in einer der gewerblichen
Nutzung ähnlichen Weise ( z. B. Verwaltungs-.
Schul-, Posr, Bahnhofigebäude, Praxen für
freie Beruf'e, Museen) genutzt wird,

b) 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tat-
sächlich bestehenden ($ 3.1 Abs. 2 BauGB)
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Ge-
werbegebietes ($ 8 BauNVO), Kerngebietes
($ 7 BauNVO) oder sonstigen Sondergebietes
($ llBauNVO) liegt.
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(6) Bei Grundstücken in Wohngebieten i.S.v. N$ I bis

5 und l0 BauNVO sowie bei Wohngrundstticken
in Gebieten nach $ 6 BauNVO (Mischgebiete).

die durch mehrere Straf3en, Wege oder Plltze er-

schlossen sind. wird der sich nach $ 5 ergebende

Betrag nur zu zwei Dritteln erhoben.

$6
Kostenspa ltu ng

Der Betrag kann fürdie im $ 3Abs. 2 Nr. l-8 genann-

ten Teileinrichtungen selbststiindig erhoben werden
( Kostenspaltung).

$z
Vorausleistungen

Auf die ktinfiige Beitragsschuld können angemessene

Vorausleistungen verlangt werden. sobald nrit der
Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.

Die Vorausleistung ist mit der endgtilti-cen Beitrags-
schuld zu verrechnen. auch wenn der Vorausleistende

nicht endgtilrig beitragpllichtig ist.

58
Ablösung des Beitrages

Vor Entstehen der Beitragspflicht kann die Ablösung
durch öftentlich-rechtl ichen Vertrag vereinbart werden.

Der Ablösebetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung entste-

henden Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung
besteht nicht. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages

wird die Beitragspflicht entgültig abgegolten.

Sg
Entstehen der Beitra gspfl icht

Die Beitragspflicht entsteht mit den Abschluss der
Baunraßnahme. sobald die Kosten f'eststehen und der
erfbrderliche Grunderwerb grundbuchrechtlich durch-
geführt ist. Das ist frühestens der Zeitpunkt des Ein-
ganges der letzten Unternehmerrechnung.

$ro
Veranlagung, Fälligkeit

Der Beitrag bzw. die Vorausleistung wird durch Be-
scheid f'estgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe
des Bescheides fällig.

$rt
ln-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 02.03.1998 in
Kralt. Gleichzeitig trin die Straßenausbaubeitragssat-
zung vom 27.01.1998 außer Kraft.

KirchdorfTPoel, rlen 27 .03.2002 (Siegel)

(Wahls), Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfährens-
und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
gemäß $ 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das

Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines

seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Goldene Hochzeiten auf Poel
lhre Goldene Hochzeit feierten

am 08.03.2002 Hans-Georg und Margot Siggel und

am 25.04.2002 Roland und Hannelore Langbehn
Hierzu die herzlichsten Glückwünsche und weiterhin viele schöne, gemeinsame Jahre.
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Bibliothek der Gemeinde lnsel Poel
vom 28. Märzzooz

Auf der Grundlage des $ 5 der Kommunalverfassung
für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom I 3. Januar
1998 (GVOBl. M-V S. 29.ber.S.t390), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 9. August 2000 (GVOBI. M-V
5.360) und der $$ l, 2,4 und 6 des Korrmunalabga-
bengesetzes (KAG) des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern vom I . Juni 1993 (GVOBl. M-V S. 522, ber.

S. 916). geändert durch Gesetz vom 22. November
2001 (GVOBl. M-V S. 438), wird nach Beschlussfas-
sung durch die Gerreindevertretung vom 18. März
2002 - und nach Anzeige beim Landrat des Landkrei-
ses Nordwestmecklenburg - fblgende Satzun_c erlas-
sen:

!r
Allgemeines

( l) Die Gemeindebibliothek ist eine öfl'entliche Ein-
richtung der Gemeinde. Sie wird durch öffentli-
che Mittel unterhalten.

(2) Jedermann ist ini Rahmen dieser Satzung berech-
tigt. die Bibliothek auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage zu benutzen.

(3) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Benut-
zungsgebühr zu entrichten. Die Höhe der Benut-
zungsgebühren sowie der Entgelte für besondere
Leistungen, Versäumnisentgelte und Auslagener-
satz werden nach dem jeweils geltenden Gebüh-
rentarif erhoben.

(4) DerGebührentarif istalsAnlage I Bestandteil die-
ser Satzung.

$z
Öffnungszeiten

Die Bibliothek hat testgelegte Öffnungszeiten. Sie
werden durch Aushang bekannt gemacht.

$:
Anmeldung

( I ) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Anmel-
dung und die Ausstellung eines Benutzerauswei-
ses erforderlich. der Eigentum der Bibliothek
bleibt. Dies gilt nicht für Leser gemäß Absatz 4.

(2) Der Benutzer rreldet sich unter Vorlage seines
Personalausweises oder eines gleichgestellten
Ausweisdokumentes an. Dazu ist die Angabe des

Namens. derAnschrift und des Geburtsdatums auf
derr Anmeldeformular notwendig. Die Angabe
weiterer personenbezogener Daten ist freiwillig.
Der Benutzer erkennt mit seiner Unterschrifi die
Benutzungssatzung an.

(3) Minderjährige können Benutzer werden, wenn sie
das 7. Lebensjahr vollendet haben. Für die An-
meldung legen sie die schriftliche Einwilligung
ihrer Erziehungsberechtigten vor bzw. dessen Un-
terschrift auf dem Anmeldeformular.

(4) Der Erziehungsberechtigte verptlichtet sich mit sei-
ner Unterschrift zur Hafiung für den Schadensfall
und zur Begleichung aller anfallenden Gebühren.

(5) Saisonleser (Urlauber, Tagesgäste) melden sich
mit Personalausweis und gültiger Kurkarte an. Die
Benutzung der Bibliothek ist für Urlauber und
Saisonleser mit gültiger Kurkarte kostenlos. Au-
ßerhalb der Saison wird eine Ausleihgebühr je
Stück gemäß gültigem Gebührentarif erhoben.
Personen, die einmalig Bibliotheksbenutzer sind.
werden wie Saisonleser behandelt.

(6) Dienststellen, juristische Personen, Institute und
Firmen melden sich durch schriftlichen Antrag
ihres Vertretungsberechtigten an und hinterlegen
drei weitere Unterschriften von Bevollmächtig-
ten, die die Bibliotheksnutzung für den Antrag-
steller wahrnehmen.
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Satzung für die Benutzung der

(7) Der bei derAnnreldung ausgestellte Benutzeraus-
weis ist kostenlos und nicht übertragbar. AufAn-
trag des Benutzers krnn die Gültigkeit des Benut-
zerauss eises jährlich verlängert werden. Die Be-
nutzer sind verpflichtet. Veränderungen ihres Na-
mens oder ihrer Anschriti sowie den Verlust des

Benutzerausweises der Bibliothek unverzü-qlich
mitzuterlen. Vier \\bchen nach Verlustmeldung
kann durch die Bibliothek ein Ersatz-Benutzer-
ausweis ausgestellt uerden: er ist kostenpflichti-s.

$+
Formen der Benutzung

( l ) Die Benutzung von N{edien kann in den Räumen
der Bibliothek oder durch Ausleihe erfolgen.

(2) Die Angestellten der Bibliothek unterstützen ihre
Benutzer bei der Bibliotheksbenutzung durch Be-
rirtuns. Auskunit und Inl-oflnation.

(-3) Die Benutzer können sich rnit Hilfe von Katalo-
gen. Literaturverzeichnissen. Biografien und an-
deren Intirrniationsmitteln informieren. Sie kön-
nen alle öttentlich zugänglichen Studien- und Ar-
beitsmöglichkeiten. bereitgestellte Hilfsmittel und
Benutzungsdienste in Anspruch nehmen. Die Be-
nutzer sind berechtigt. Medien aus den zur Frei-
handbenutzung aufgestellten Bestände zu entneh-
men.

$s
Zusätzliche Leistungen der Bibliothek

( I ) Für ausgeliehene Medien kann die Bibliothek auf
Wunsch des Benutzers Vorbestellungen. gegen

Entrichten einer Gebühr für die Benachrichtigung
gemä13 dem jeweils 

-eeltenden Gebührentarif.
ent-qegen nehmen.

(2) Im Aulirag des Benutzers beschaffl die Bibliothek
nach den dafür geltenden Bestimmungen Litera-
tur über den Leihverkehr aus anderen Bibliothe-
ken. Für deren Nutzun-c gelten zusätzlich die Be-
nutzungsbestimmungen der entsendenden Bibli-
othek.

(3) Benutzer können sich des aufgestellten Kopierge-
rätes entsprechend den lestgelegten Bedingungen
bedienen. wenn sie die ,sesetzlichen Bestimmun-
gen des Urheberrechtes beachten. Sie hafien für
jede Verletzung des Urheberrechtes. Die Benutzer
können auch von den Angestellten der Bibliothek
Kopien aus Bibliotheksgut. mit Ausnahme von
Sottware. anfertigen lassen. Die Kopien sind kos-
tenptlichtig gemäß dem jeweils geltenden Gebüh-
rentarif.

(4) Die Nutzung der Internetzugänge ist jedermann
unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
gestattet. Die Nutzung ist gebührenpflichtig ge-
mäß des jeweils geltenden Gebührentarifs. Aus-
genommen von der Gebührenpflicht ist die Nut-
zung durch Schüler der Gemeinde Insel Poel zum
Zweck der Erfüllung von Lernaufgaben für eine
maximale Dauer von 30 Minuten.je Lernauftrag.

$6
Ausleihe außer Haus

( I ) Bei der Ausleihe von Medien außer Haus beträgt
die Ausleihfrist grundsätzlich vier Wochen. Die
Ausleihfrist für Tonträger und Software beträgt
generell 14 Tage. Sind Medien mehrfach vorbe-
stellt. kann die Bibliothek die Ausleihfrist verkür-
Len.

(2) Liegt für Entleihungen keine Vorbeslellung vor,
kann die Bibliothek aufAntrag des Benutzers die
Ausleihfrist gegen Ende ihres Ablaufs verlängern.

Die Bibliothek kann bei Antrag auf Verlängerung
der Ausleihfiist die Vorlage der ausgeliehenen
Medien verlangen.

(3) Bei Uberschreitung derAusleihftist sind Versäum-
nisgebühren gemäß des jeweils geltenden Gebiih-
rentarifi zu zahlen. auch wenn der Benutzer keine
schriftlrche Mahnung erhalten hat. Die Bibliothek
schickt eine schrifiliche Mahnung. wenn die Aus-
leihfiist um eine Woche überzogen ist. Bleibt die
Mahnung erfolglos, kann der Benutzer durch Ein-
schreiben mit Rückschein erneut gemahnt wer-
den. Bei Minderjährigen wird diese Mahnung an

die Erziehungsberechtigten gerichtet. Die für die
Mahnungen entstandenen Post- und Fernsprech-
gebühren sind ebenfalls vom Benutzer zu entrich-
ten.

t-lt Die Bibliothek kann die Entscheidung über die
Ausleihe weiterer Medien von der Rtickgabe an-
gemahnter Medien sowie von der Erfüllung beste-
hender Zahlungsverptlichtungen abhängig ma-
chen.

(5) Bei Ausleihe von Compact Disketten (CD's) und
Videokassetten wird eine Schutzgebühr erhoben.

(6) Das Abspielen von Medien darf nur auf handels-
üblichen Geräten und unter den vom Hersteller
vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen
ertblgen. Die Bibliothek übernimmt keine Hat'-
tung bei Beschädigung des Abspielgerätes. Der
Benutzer hafiet auch für die Einhaltung der Be-
stimmungen des Urheberrechtes.

$z
Ausleih besch rä nku ngen

(l) Medien, die als Infbrmations- oder Lesesaalbe-
stand jederzeit für die Benutzer der Bibliothek zur
Verfügung stehen müssen oder aus anderen Grün-
den nur in der Bibliothek benutzt werden sollen,
können dauernd oder vorübergehend von der Aus-
leihe außer Haus ausgeschlossen werden. Die Ent-
scheidung darüber trifft der Leiter der Bibliothek.

(2) Videokassetten werden für die Dauer von Mon-
tag bis Donnerstag und von Donnerstag bis Mon-
tag ausgeliehen. Verlängerungen sind nicht mög-
lich. Die Anzahl der gleichzeitig entliehenen Vi-
deokassetten wird auf maximal 2 Stück be-
schränkt. Im Einzeliäll kann sowohl die Anzahl
der Videokassetten als auch die Leihfrist be-
grenzt werden.

(3) Der Verleih von Videokassetten an Kinder ertblgt
nur bei Vorlage der schriftlichen Einwilligung der
Erziehungsberechtigten.

$8
Pflichten der Benutzer

( l) Die Benutzer sind verpflichtet. Medien und Ein-
richtungen der Bibliothek sorgfältig und pfleglich
zu behandeln und vor Beschädigungen und Ver-
lust zu schützen. Bei der Ausleihe außer Haus ha-
ben die Benutzer den Zustand und die Vollstän-
digkeit der Medien. die sie entleihen wollen, zu
überprüfen und sichtbare Mängel sofort, andere
Mängel unverzüglich nach ihrer Feststellung, der
Bibliothek anzuzeigen.

(2) In den Bibliotheksräumen haben die Benutzer
aufeinander Rücksicht zu nehmen, die erforderli-
che Ruhe zu bewahren und andere Verhaltenswei-
sen, die die ungestörte Benutzung beeinträchtigen
oder die Medien gefährden, zu unterlassen.

(3) Musikkassetten und Videokassetten sind vor ihrer
Rückgabe zurückzuspulen.

Fortsd:tnlq siehe Seire l0
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$s
Ordnung in der Bibliothek

(l) Große, schwere oder sperrige Gegenstände und
Tiere dürf'en nicht in die Bibliothek mitgebracht
werden. Die Bibliothek kann verlangen, dass die
Benutzer ihre Garderobe und andere mitgebrachte
Sachen (2. B. Taschen) während des Bibliotheks-
besuches zur Aufbewahrung abgeben. Die für die
Bibliothek geltende Hausordnung ist Bestandteil
dieser Satzung. Sie ist in der Bibliothek ausge-
hängt.

(2) Zur Gewährleistung einer ungestörten und dem
Ziel der Bibliotheksbenutzung dienenden Ord-
nung hat die Bibliothek das Recht, Benutzer aus

der Bibliothek zu weisen und bei wiederholten
Verstößen gegen die Verhaltensptlichten von der
Benutzung der Bibliothek ganz oder teilweise oder
f'ür eine gewisse Dauer auszuschließen und den
Benutzerausweis einzuziehen. Mit dem Benut-
zungsverhältnis entstandene Verpf'l ichtungen blei-
ben unberührt.

$ro
Haftung der Benutzer

(l ) Fürden Verlust oder Beschädigungen von Biblio-
theksgut während der Benutzung ist der eingetra-
gene Benutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter
haltbar.

(2) Der Verlust bzw. die Beschädigung entliehener
Medien sind der Bibliothek unverzüglich anzu-
zeigen.

(3) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzer-
ausweises entstehen, haftet der eingetragene Be-
nutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter.

5rr
Schadensersatz

( I ) Die Art und die Höhe der Ersatzleistung bestimmt
die Bibliothek nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Die Bibliothek kann bei Verlust oder Beschädi-
gung entliehener Medien den Benutzer zur Be-
schaff'ung eines gleichwertigen Ersatzmediums
verpflichten oder stattdessen die Kosten der Wie-
derbeschaffung des Originals, einer Kopie durch
Nachdruck oder Kosten in Höhe des festgesetzten
Wertes in Rechnung stellen. Wird als verloren ge-

meldetes Bibliotheksgut nachträglich zurückgege-
ben, so hat der Benutzer Anspruch auf Ubergabe
des Ersatzmediums oder der inzwischen angef'er-
tigten Kopie.

(3) Bei Beschädigung oderVerlust von Videos, Mag-
netbändern, Schallplatten, Disketten, CDs, CD-
ROMs u. ä. ist grundsätzlich der Wiederbeschaf-
fungspreis zu erstatten. Bei nur geringfügigen Be-
schädigungen kann eine geringere Ersatzleistung
festgesetzt werden.

5rz
Maßnahmen gegen säumige Benutzer

Die Einziehung der ausgeliehenen Medien, der Ver-

säumnisentgelte sowie von Ersatzleistungen, zu deren
Rückgabe bzw. Begleichung vergeblich aufgefordert
wurde, erfolgt im Verwaltungsvollstreckungsver-
fähren.

$rl
Haftung der Bibliothek

Für den Verlust oder die Beschädigung ordnungsge-
mäß in Verwahrung gegebener Sachen haftet die Bi-
bliothek nur dann, wenn sie noch am gleichen Tag
zurückverlangt werden. Eine Haftung für leichte Fahr-
lässigkeit sowie Geld und sonstige Wertsachen ist aus-
geschlossen.

DA' TOELEK II,''ELßLATT
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$r+
ln-Kraft-Treten

Diese Satzung h'itt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kratt. Cleichzeitig trin die Satzung für die
Benutzung der Bibliothek der Amtsfieien Gerneinde
Insel Poel vom 30. Mai 1994, zuletzt geändert rnit
Satzung vom lzl. März 2000, außer Krafi.

Kirchdorf. den 28.03.2002

(Wahls)
Bürgermeister (Dienstsiegel)

Soweit beirn Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens-
und Formvorschriiien verstoßen wurde. k<innen diese

-eemäß $ -5 Abs. 5 der Kommunalvertassung für das

Land Mecklenbur-9-Vorpomnrern nach Ablauf eines

seit dieser öftentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gema'^ht werden. Diese Einschränkung gilt
nicht für die Verletzung von Anzeige-. Cenehntigungs-
oder Bekanntnrachungsvorschriften.

Anlage r zur Satzung für die Benutzung
der Bibliothek der Cemeinde lnsel Poel

vom 28. März zooz
Gebührentarif

l. Jährliche Benutzungsgebühr tür
l.l. Erwachsene 7.20Euro
l.l. Rentner. Studenten. Kinder,

Schwerbeschädigte
l.-1. Familienkarte
2. Saisonleser

Gebühr je Medieneinheit

.1. l0 Euro
9,00 Euro

0,30 Euro
3. AusstelleneinesErsatz-Benutzerausweisesf'ür
3.1. Erwachsene
3.2. Kinder
1. Gebühr für Videokassetten

Je aus-geliehene Videokassette

1,00 Euro
0.50 Euro

1,00 Euro

0,50 Euro

0,80 Euro

2.60 Euro

3.90 Euro

5. Säumnisgebühr für das Überschreiten der Aus-
leihfrist pro TagAVoche und Medium/Entleihung
unabhängig von einer schrittlichen Mahnung zu-
züglich Portogebühr

5.1. in derersten Woche (begonnene Wochen werden
als volle Wochen gerechnet)

- für Benutzer im Alter von
7 bis l3 Jahren

- für Benutzer ab dem
14. Lebensjahr

5.2. ab der 2. Woche wöchentlich
bis zum Ablauf der 4. Woche

- für Benutzer im Alter von
7 bis 13 Jahren

- f'ür Benutzer ab dem
14. Lebensjahr

5.3. für Videokassetten

- pro Kassette und angefangenen
Offnun-ssta-e l,l0 Euro

- für nicht zurückgespulte
Videokassetten je Kassette

Kostensatz pauschal
2,60 Euro

bei kleineren Schäden an Büchern 2.60 Euro
bei Beschädigung oder Verlust von
Schutzhüllen, Cover und Beilagen
von Tonträgern (Kassetten, CD's,
Schallplatten, Videokassetten) 2.60 Euro
Schadensersatz
Gebühr für die Einarbeitung des

Ersatzmediums, eines beschädigten oder in
Verlust geratenen Mediums zuzüglich
Wiederbeschaflungswen 2,60 Euro
Vorbestellung von ausgeliehenen
Büchern und anderen Medien mit schrifilicher
Benachrichtigung zzgl. Porto 0,50 Euro

9. Anfertigen von Kopien, Ausdrucken aus dem
Computer

- I Seite A4-Format 0.15 Euro

- 1 Seite A3-Format 0,20 Euro

- I Seite A4-Format aus dem Intemet 0,20 Euro

6.
6.1

b.z

7.

10.

Mai 2002

II

Schutzgebühr für CD's und
Videokassetten 1.00 Eulo
Hausbesuche bei Benutzern zwecks
Ahrholung nicht
zurückgegebener Medien 5.00 Euro

I 2. Nutzung des Internets je angefängene
halbe Stunde 1.30 Euro

Kalkulation zum Cebührentarif der
Satzung für die Benutzung der

Bibliothek der Cemeinde lnsel Poel

vom 28. März zooz

l. Ausgaben des Haushaltsjahres 2001 in Euro
41.100 DienstbezügeAngestellte 3-1.802.79
.+1600 Beschäf'tigungsentgelte

und dergleichen
1-3.+00 Beiträge zu Versorgungskassen

für Angestellte

255.65

123.26
7.266.19

l8l,t0
u72.85
46.02
72.86

t45.45

.1.{400

52000
-5.+010
5.1010

51060
56t00
57000

65000
65200
65400
66110

SV-Beiträge Angestellte
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände
Heizungsenergie
Rei nigungskosten
Versicherungen
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
Bürobedarf
Post- und Fernmeldegebühren
Reisekosten
Beitrag zum Bibliotheksverband
Gesamt

1 1t7 45

255.35
88.99
84.37

774,86
47.591.79

195,00

0.00

2.60 0,00

0,50 0.00

0,l5 12,00

0,20 0.00

0,20 I I,00
Durchlaufender

Posten

5,00 20,00

I ,30 104,00
1.664,30

2. Zu erwartende Einnahmen auf der Grundlage
des Gebührentarifes der Satzung für die Benut-
zung der Bibliothek der Gemeinde Insel Poel vom
28.Mär22002

It'lengen- Euroje Ernnahmen

einheit Mengen- pro Jahr

(Bezug: 2001 ) einheit in Euro

laut Tarif

l. Jährliche
Benutzungsgebühr für

l. l. Erwachsene 31

1.2. Rentner. Studenten. l0l
Kinder.

Schwerbeschädigte

1.3. Familienkarte

2. Saisonleser

Medieneinheit

3. Ersatz-Benutzerausweise

3.1. Für Kinder 0

3.2. Für Erwachsene 0

4. Gebührje 196

Videokassette

5. Versäumnisgebühren

gesamt ca.

6. Schäden,
Kostensatz pauschal 0

7. Schadensersatz 0

8. Vorbestellungen 0

9. Anfertigen von Kopien

9.1. FormatA4 80

9.2. FormatA3 0

9.3. Format A 4 aus Intelnet 55

10. Schutzgebühr für CD's

I l. Hausbesuche 4

12. Nutzung Internet je
angefangene
halbe Stunde 80

Gesamt Einnahmen

3. Kostendeckung:
Verhältnis Ausgaben: Einnahmen
Die auf Grundlage des Gebührentarifes zu erwarten-
den Einnahmen betragen 3,5 7o derAusgaben für Un-
terhaltung und Betrieb der Bibliothek.

7.20 244,80

4.10 4t4.t0

50 9,00 4s0,00

58 0,30 11,40

1.00 0.00

0,50 0,00

1.00 196.00
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der Gemeinde lnsel Poel über die
Ben utzungsgebühren für die Mitbenutzung der Schulräume

der Schule Kirchdorf
vom 28. Märzzooz

Auf der Grundlage des $ 5 der Kommunalverfassung
fürdas Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)
in der Fassung der Bekanntmachung vom I 3.0 I . I 998
(GVOBI. M-V S. 29). zuletzt geändert durch Gesetz

vom 09.08.2000 (GVOBI. M-V S. 360) und der $$ l,
4, 6 und l7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
f ür das Land Mecklenburg-Vorpommern vom
01.06. 1993 (GVOBI. M-V S. -512), geändert durch
Gesetz vom 22.1 1.2001 ( GVOBI. M- V S 138 ). wird
nach Beschlussfässung der Gemeindevertretung vom
18. März 2002 und nach Anzeige bei der Rechtsauf'-
sichtsbehörde des Landkreises Nordwestn.recklenburg
fbl gende Satzun-E erlassen:

!r
Allgemeines

(l) Die Schulräume dienen in erster Linie den Zwe-
cken der von der Gemeinde zu unterhaltenden all-
gemeinbildenden Schule. Unter Schulräume sind
Klassen- und Fachräume sowie Neben- und Son-
derräume zu verstehen.

(2) Die Mitbenutzung dieser Räumlichkeiten zu an-

deren Zwecken als solchen des Schulunterrichts
kann Dritten fiir förderungswürdige Zwecke ge-

stattet werden, wenn dadurch die Belange der
Schule oder andere öffentliche Belange nicht be-

einträchtigt werden.
(3) DieSchule. derenTrägerdie Gemeinde ist. hat ein

Benutzungsvorrecht.

$z
Ben utzungsgenehm igu ng

( I ) Die Mitbenutzung von Schulräumen ist beim Bür-
germeister zu beantragen, der nach Anhörung des

Schulleiters entscheidet. Ein Anspruch auf Uber-
lassung von Schulräumen besteht nicht. ln Streir
fällen entscheidet der Schulausschuss.

(2) Über die Entscheidung erhält der Antra-ssteller ei-
nen mündlichen oder schritilichen Bescheid.
Dabei ist auf die Bestimmungen dieser Satzung
und tler Hausordnung hinzuweisen.

$:
Befristu ng

( I ) Werden die Schulräume nicht nur zur einmaligen
Benutzung überlassen. kann die Überlassung
jederzeit widerrufen werden.

(2) Einen Widerruf haben Benutzer insbesondere bei
einem Verstoß gegen diese Bestimmungen und die
Hausordnung zu erwarten.

(3) E,in Anspruch auf Entschädigung besteht bei ei-
nem Widerruf nicht.

$+
Mitben utzu ngszeiten

(l) Die Schulräume werden im Allgemeinen bis 22.00
Uhr überlassen.

(2) Während Bau- und Reinigungsarbeiten kann die
Mitbenutzung gesperrt werden. die im Ubrigen
während der Schulf'erien nicht unterbrochen wird.
soweit es die betrieblichen und personellen Ver-
hältnisse zulassen. Mitbenutzer und Schule soll-
ten rechtzeitig vor Beginn der Ferien eine Rege-
lung trefl'en.

(3) In die genehmigte Mitbenutzungszeit ist die Zeit
tür Aufiäumen eingeschlossen. Die Veranstaltun-
gen und Übungen sind so rechtzeitig zu beenden.
dass das Gebäude mit Ablauf der Benutzungszeit
geräumt ist.

$s
Ben utzu ngsentgelte,
Entstehung, Fälligkeit

Für die Überlassung der Schulräume und deren Ein-
richtungen gelten die in der Anlage f'estgesetzten Be-

nutzun,esgehühren. Diese entstehen mit der Anmel-
dung und sind innerhalb von I-1 Tagen nach Rech-
nungslegung zu überu'eisen. Bei einer langfristigen
Mitbenutzung erfbl-st die Rechnungslegung jeweils
monatlich zum Monatsende.

56
Aufsicht

( | ) Die Veranstaltung darf nur in Anwesenhert des

verantwortlichen Leiters stattfinden. der das Ge-
bäude als erster zu betreten und als letzter zu ver-

lassen hat. nachdem er sich davon überzeugt hat.

dass ordnungsgemäß aufgeräumt worden ist.
Erentuell erhaltene Schlüssel sind nach Schluss
der V'eranstaltung rvieder zurückzugeben.

t 2 ) Der Leiter der Veranstaltung ist verpflichtet, sich
vor Beginn der Mitbenutzung bei dem Hausmeis-
ter über den Zustand des Schulgebäudes und die
Beschaffenheit des Grundstücks sowie der Zu-
gangswege zu infbrmieren. um eventuelle Gefah-
renquellen entsprechend beachten zu können.

(3) Vor Be-einn einerjeden Veranstaltung in Fachräu-
men hat der Leiter das ausliegende Benutzungs-
buch einzusehen und die -eetbrderten Angaben ein-
zutragen.

(4) Der Leiter ist dafür verantuortlich. dass die Gerä-
te vor ihrer Benutzung auf ihre Mängelfieiheit
geprüft $'erden. Schadhatie Geräte sind nicht zu
benutzen. Festgestellte Schäden und Mängel an

Einrichtungen und Geräten hat der verantwortli-
che Leiter zur Verhütung von Unfällen sofort in
das ausliegende Benutzungsbuch einzutragen und
außerdem dem Hausmeister anzuzeigen. Ge-
schieht dies nicht. so gelten die Geräte als ord-
nungsgemäß übergeben.

$z
Zustand der Räumlichkeiten und

Ei n richtu ngen
( I ) Die Schulräume und deren Einrichtungen werden

in dem bestehenden Zustand übergeben. Sie gel-
ten als ordnungsgemäß übergeben. wenn nicht
Mängel unverzüglich beim Hausmeister gemeldet
werden. Sie dürf'en nur zu dem vereinbarten
Zweck und zur vereinbarten Zeit benutzt werden.

(2) Die zu den Schulräumen gehörenden Einrich-
tungsgegenstände. wie Tische. Sttihle und Wand-
taf'eln sowie Toiletten- und Waschräume. gelten

als mitiiberlassen. Zur Benutzung von Lehr- und
Lernmitteln. Musikinstrumenten. Werk- und Kti-
chengeräten pp. bedarf es besonderer Vereinba-
runsen mit dem Schulleiter.

(3) Anderungen an dem bestehenden Zustand dürf'en
nur mit Zustirrmun-l des Schulleiters vorgenom-
men werden und sind nach Schluss der Veranstal-
tung wietler zu beseitigen.

(4) Beschädigungen aller Art sind unverzüglich dem
Hausmeister zu melden.

(5) DerSchulleiter und sein Beaufiragtersind berech-
tigt, überlassene Schulräurne jederzeit zu betre-
ten. Alle Anwesenden haben ihren Anweisungen
zu fblgen.

$8
Pflege, Schonung und Verbote

( I ) Gebäude und Anlagen der Schule sowie Einrich-
tungen und Geräte sind pfleglich zu behandeln
und zu schonen. Der Ubungsleiter ist für die Auf'-
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung verantwort-
lich.

(2) Beim Gebrauch von Kreide und dergleichen ist
auf Sauberkeit zu achten.

(3) Die Geräte sind nach dem Gebrauch an die für sie

bestimmten Plätze zu schaffen.
(4) Das Rauchen ist in dem Schul-sebäude nicht ge-

stattet.
(5) Lärmen und jegliche Störungen sind zu unterlas-

sen. Fahrzeuge dürfen nur an den dafür vorgese-

henen Plätzen abgestellt werden.
(6) Während der Übungsstunden ist das Betreten an-

derer Schulräume nicht gestattet.
(7) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen und

ähnliches dürfen nur mit Genehmigung des Schul-
leiters angebracht werden.

(8) Die Entnahme von Einrichtungsgegenständen und

das Verbringen außerhalb des Schulgebäudes ist
untersagt.

$g
Sonstige Verpfl ichtu ngen

( I ) Die Benutzer haben der Schule eine volljährige
Person zu benennen. die für die Durchführung der
Veranstaltung verantwortlich ist.

(2) Die Benutzer haben auf ihre Kosten dafürzu sor-
gen. dass die Ordnung aufrechterhalten wird und

die bau-. feuer-. sicherheits-, gesundheits- und an-
deren ordnungsrechtlichen Vorschriften, die aus

Anlass der Benutzung anzuwenden sind, erfüllt
werden.

$ro
Heizung

Die Schulräume werden bei Bedarf während der Heiz-
periode vom l. Oktober bis 30. April beheizt. Außer-
halb dieser Zeit sowie an Sonn- und Feiertagen und
während der Ferien kann eine Beheizung nicht gefor-
dert werden.

$rr
Haftpflicht

Jegliche Haftung der Gemeinde sowie seiner Bediens-
teten ftir Schäden irgendwelcher Art. die den Verei-
nen, ihren Mitgliedern oder Benutzern aus der Mitbe-
nutzung der Schulräume. insbesondere auch aus der
Beschatfenheit der Einrichtungs-gegenstände erwach-
sen. ist ausgeschlossen. Auf den Haftungsausschluss
sind alle an den Veranstaltungen teilnehmenden Per-

sonen vom Veranstalter hinzuweisen. Der Benutzer ist
verpflichtet, die Gemeinde auch von Schadensersatz-
ansprüchen freizuhalten. die aus Anlass der Benut-
zung von Räumlichkeiten und der überlassenen Ce-

_censtände von Dritten gestellt werden.

$rz
Schadenshaft ung des Mitbenutzers

Die Vereinsvorstände bzw. sonstigen Veranstalter haf-
ten der Gemeinde für alle durch die Mitbenutzer ent-
standenen Schäden.

Fortsetalurg siehe Seite l2



SEITE 12

F0rtseta.utlg ron Seite 9

Von der Schadenshafiung ausgenommen sind nur
Schäden, die auf Abnutzung oder Materialf'ehler zu-
rückzuf'ühren sind oder trotz ordnungsgemäßen Ge-
blauchs der Geräte und der Einrichtungen eintreten.
Der Schadensersatz ist unverzüglich nach Schadens-
eintritt in Celd zu leisten.

$rt
Ha usrecht

( I ) Der Benutzer hat die Hausordnung zu beachten.
(2) Das Hausrecht in den Schulgebüuden wird vom

zuständigen Schulleiter oder dessen Beauttragten
(Hausmeister) ausgeübt.

(3) Vertretern der Gemeinde. den Schulleiter und
dern Beauftragten der Schule ist der Zutlitt zu den
Veranstaltungen jederzeit zu gestatten. Den An-
ordnungen dieser Personen ist Folge zu leisten.
Sie sind berechtigt, bei Verstößen gegen diese

DA' TOELER. I'ü'ELßLATT
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Bestimmungen, bei Nichtbelblgung ihrer Anord-
nungen und bei vertragswidrigem Verhalten der
Teilnehnrer die Mitbenutzung der Schulräume.
unter denr Vorbehalt einer endgülti-gen Entschei-
dung der Gemeindevertretung. zu untersagen.

$r+
Ausna hmen

Der Btirgermeister ist berechtigt. im Einvernehmen
mit dem Schul- und Finanzausschuss tler Gerleinde in
begründeten Fällen Ausnähmen von dieser Satzung
zuzul assen.

$rs
ln-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntnra-
chung in Krati.
Kirchdort- den 28. März 2002

(Wahls ). Bürgermeister (Dienstsiegel)

Mai 2002

Soweit beirn Erlass dieser Satzuug gegen Vertahrens-
und Formvorschriften verstoßen wurde. können diese
gernüß $ 5 Abs. 5 der Kommunalverlässung tiir das

Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines
Jahres seit dieser öltentlichen Bekanntmachung nicht
mehr geltend genrleht werJen.
Diese Einschrünkung -uilt nicht tür die Verletzung von
Anzeige-, Cenehmigun-us- oder Bekanntmachungs-
vorschriften.

Gebührentabelle zu $ 5 cler Satzung der Gerneinde
Insel Poel über die Erhebung ron Benutzungsgebtih-
ren fiir die Benutzung der Schulräume der Schule
Kirchdorl' vom 19. März 2001

Gegenstand Gebühr in Euro (€)

Räurre:
Klassenraum ie Stunde 10.- €

Auf der Grundlage des $ 5 der Kommunalverfassung
für das Land Mecklenburg-Vorponmern (KV M-V)
in der Fassung der Bekannlmachung vom 13. Januar
1998 (GVOBI. M-V S.29. ber.5.890). zuletzt geän-

dert dulch Gesetz vom 9. August 2000 (GVOBI. M-V
5.360), und der $$ I, 2,4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern vom I . Juni 1993 (GVOBI. M-V S. 522, ber.

S. 916), geändert durch Gesetz vom 22. Novenrber
2001 (GVOBI. M-V S. 438) wird nach Beschluss-
tässung durch die Gemeindevertretung vom 18. März
2002 - und nach Anzeige beim Landrat des Landkrei-
ses Nordwestmecklenburg - fblgende Satzung erlassen :

$r
Stundung von Ansprüchen

( I ) Ansprüche der Gemeinde können aufAntrag ganz

oder teilweise unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Widerrul'.s gestundet werden, wenn besondere
Gründe vorliegen, die eine Stundung (Hinaus-
schieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen.
insbesondere dann, wenn die Einziehung bei Fäl-
ligkeit eine erhebliche Härte ftir den Zahlungs-
pflichtigen bedeuten und die sotbrtige Zahlungs-
vollstreckung erfblglos sein würde, die Forderung
aber nach der Stundung voraussichtlich eingehen
wird. Eine erhebliche Härte ist anzunehmen, wenn
der Zahlungspflichtige sich auf Grund ungünsti-
ger wirtschafilicher Verhältnisse ohne eigenes Ver-
schulden vorübergehend in ernsthafien Zahlungs-
schwierigkeiten befindet bzw. im Fall der soforti-
gen Einziehung in diese geraten würde.

(2) Die Stundung kommt nicht in Betracht bei unzu-
verlässigen Schuldnern und wenn die Erflllung
der Forderung durch die Hinausschiebung der Fäl-
ligkeiten gefährdet wird.

(3) Wird die Stundung durch Einräumung von Teil-
zahlung (Raten) gewährt, so ist vorzusehen. dass

die jeweilige Restforderung sofbrt zur Zahlung
tällig wird, wenn Termine für die Zahlung von
zwei Raten nicht eingehalten worden sind.

(4) Fälligkeititermine sollen möglichst nicht überdas
laufende Haushaltsjahr f'estgesetzt werden.

(5) Für gestundete Beträge sind, soweit nichts ande-
res bestimmt ist, Stundungszinsen in entsprechen-
derAnwendung derAbgabenordnung zu erheben.
Der Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfälls
herabgesetzt werden, insbesondere wenn sonst die
Zahlungsschwierigkeiten verschärft würden. Von
der Erhebung der Zinsen kann abgesehen werden,
wenn der Schuldner in seiner wirtschaftlichen
Lage schwer geschädigt oder sich der Zinsan-
spruch auf nicht mehr als 10.00 EURO belaufen
würde.

Satzung über Stunduhg, Niederschlagung und Erlass von
Ansprüchen der Gemeinde lnsel Poel

vom 28. Märzzooz
(6) Anspriiche können gestundet uerden

l. r'on den Sachbearbeitern
bis 250.00 EURO.

2. r,on der Kämrnerei
bis

3. r'om Bürgermeister
bis

{. r on der Gerleindevertretung
über

1.200.00 EURO,

2.500.00 EURO.

1.500.00 EURo
nach i orheriger Beratung inr Finanzausschuss.

(7) Die Stundungen sind in den Fällen. in denen es

aus besonderen Gründen geboten erscheint. nur
gegen Sicherheitsleistungen zu gewähren, insbe-
sondere wenn Stundungen über einen Zeitraum
von 2 Jahren und einen Betrag von 1.500.00
EURO übersteigen.

$z
Niederschlagung von Ansprüchen

( I ) Ansprüche der Gemeinde können niedergeschla-
gen werden, wenn feststeht. dass die Einziehung
keinen Erfblg haben wird oder die Kosten der Ein-
ziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs
stehen. Die Niederschlagung bedarf keines Antra-
ges des Schuldners.
Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erfbr-
derlich. Wird dennoch eine entsprechende Nach-
richt gegeben, so ist darin das Recht vorzubehal-
ten. den Anspruch später erneut geltend zu nra-
chen. Die Einziehung ist erneut zu versuchen,
wenn sich die Anhaltspunkte dafür ergeben, dass

sie Erfolg haben wird.
(2) Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch

nicht; die weitere Rechtsverfblgung wird daher
nicht ausgeschlossen.

( 3) Ansprüche können niedergeschlagen werden
l. vom Bürgermeister

bis 1.500,00 EURO,
2. von der Gemeindevertretung

über 1.500.00 EURO
nach vorheriger Beratung im Finanzausschuss.

(2) Niedergeschlagene Ansprüche sind in Abgang zu
stellen, anhand einer von der Finanzabteilung zu
tührenden Liste laufend zu überwachen und bei
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des
Schuldners erneut in Zugangzu bringen. Die Lis-
te hat fblgende Angaben zu enthalten:
l. Name und Wohnung des Schuldners.
2. Höhe des Anspruchs,
3. Gegenstand (Rechtsgrund).
4. Zeitpunkt der Fälligkeit.
5. Zeitpunkt der Niederschlagung und Zeitpunkt

der Verjährung.
6. Zeitpunkt der Verjährung.

$l
Erlass von Ansprüchen

( I ) Ansprüche der Gemeinde kijnnen ganz oder zum
Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach
Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine
besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt
auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von
geleisteten Beträgen. Eine besondere Hürte ist
insbesondere anzunehmen. wenn sich der Schuld-
ner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Not-
lage betindet und zu betürchten ist, dass die Wei-
terverfblgtrng des Anspruches zu einer Existenz-
gefährdu ng 1'ühren würde.

(2) Durch den Erlass erlicht derAnspruch.
(3) Ansprüche können erlassen werden

l . vorn Biirgernreister
bis 500.00 EURO.

l. r'on der Gemeindevertretung
über 500.00 EURO
nach vorheriger Beratung im Finanzausschuss.

S+
Ansprüche aus Vergleichen

Die in den vorstehenden Bestimmungen erteilten Er-
mächtigungen gelten auch für die Verfügung über pri-
vatrechtliche Ansprüche der Gemeinde im Wege eines
Vergleichs.

$s
C ü ltigkeit a ndere Vorschrift en

( I ) Vorschrifien des Bundes oder des Landes über
Stundung. Niederschlagung und Erlass von An-
sprüchen bleiben unberührt.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für
öffentlich-rechtliche Forderungen der Gemeinde, so-

weit für sie keine besonderen Vorschriften bestehen.

$6
ln-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprü-
chen der Gemeinde Insel Poel vom 02.09.1997 außer
Kraft.
Kirchdorf, den 28. März 2002
(Wahls), Bürgermeister Dienstsiegel

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens-
und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
gemäß $ 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das

Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines
seit dieser öfTentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.
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Fußballnachwuchs bekam Sweat-Shirts, Trikots, Basecaps und Bälle
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Kirchdorf. (BP) ..Es bringt doch nichts, wenn
immer nur die populziren Münnerteams gespon-
sert werden", sagt Peter Wöhl von der Firma Hap-
py-Texx. Frank Rodehau von derVnlks- und Raift'-
eisenbank Wismal rvar der gleichen Meinung und

betont. ,.dass es liir die Kinder noch viel q ichti-
ger sei. Anerkennung zu finden". So tilten sich

die beiden Firmen zusamrren. Llln die E-Junioren
dcs Poeler Sportvereins nrit neuen Ausriistungs-
teilen zu unterstützen. In den Falben des Sport-
clubs erhielten die Jungs ner"re Sneat-Shirls und

toprnodi sche Basecaps. au1' denen der Schritizu-e

des Vereins plangt. Trainer Torsten Rose fleut
sich tiber die Unterstützun-e und dankte bei der
Übergabe den Gebern.
ALrch die ..Girlie-Power" des Poeler SV bekanr

neue Ausriistungsteile. Wiebke uncl Dieter Trcu
sowie Rechtsanwalt Helge Marnitz spendeten der

Mädchenmannschafi neue Trikots. Mit der Auf-
schrilt ..Seekiste Timrr.rendorl" spielen die Müdels
in Zukunfi die Konkunenz in Grund und Boden.

Brlndneue Spielgeräte -tab es dazu von der Finna
PROWIS aus Wismar. Harlmut Flank und Jens

Schwagerick von der EDV-Firrna iibergaben
gleichzeitig die neuen ,.Fevemova"-Bülle von Adi-
das an die Schützlinge von Trainer Jür-qen Döbler.

Wat olle Peuler mi vertellt hebben
Dat Hürruhr

Dei Peuler Windmilller Meitelnrann von dei
Moehl in Niendörp hürte gor nich gaut. llei harr
dortim linrmer 'n Hürruhr prat. Für uns Kinner
wier dat bannig späLrksch. wiel hei dat Ruhr an't
Uhr hijl un nich an sien Snutenwark. Dat seg ut.
as wull hei Lrp'n Tuthurn tuten. so as dat dei
Flierwehrliid maken deden. Wenn einer dor lut
rin biilken ded. verstünd hei woll ok wat.
Wi wiern rnänngmal bi Meitelmanns tau'n
Kafl'ee inladt. Nahst spälten wi mit den'n Soehn
Reinhard un anner Kinner in dei Schün Verstä-
ken, oner wi hüppten baben von dei Balken dal
in't weike Stroh. Dei Ollen wildess seten bi'n
Kloensnack. Oewer wägen dei legen Uhrn von'

ln dat Möllerhus hier up dat Bild twischen dei
Moehl un dei Kark haugten sick dei Skatspölers
binah dei Knoewel blöudig.

Möller uier dat Snacken timmer bannis lut irn
nich tau oe*erhür'n.

Meist kenren later noch ein poor Kierls hentau.
Drt Skatblatt un ein Buddel Rostocker Duppel -
Koem ,uviern all up'n Disch. Fcir Mudder un uns

Kinner würd dat denn Tied nah Hus tau -eahn.
Wenn Mudder dorbi rvier. gtingen wi dei Strat
an dei Molkerie bi Kuhlmann vörbi nah Hus.
Wiern wi Jungs allein. kört'ten wi den'n Wäg
oewern ..Steinstie-s" af. Von Stein tau Stein tau

hüppen ktinn't ok mal natte Bein gäben. l,ater
wür'd dor dunn ein Stäg un später so-sor 'ne

Bröch bugt.

Dei Skatlund bi Möller Meitelmann wier bi dei
Kierls dull beleiwt. Bi dei Frugens oewer nich,
wiel dei Mannslüd ürnrner dull antüdert wedder'
an Hus un Hoff kernen. Dat gew up Peul ok
noch anner Skatrunden. ln dei Schaulferien se-

ten dei Liel.rrers rnännigmal Dag un Nacht mit
Aflösung r"rn twischendiirch slapen in Völters
Kraug orrer bi Schi.imann in Kraug .,Zur Insel".
Bi'n Priesskat tahlte sick dat denn ok ut. wenn
'ne Wiehnachtsgaus orrer 'n groten Swiensbra-
den tau Hus up'n Disch kern. Möller Meitel-
mann wier ok [immer dorbi. Man mit siene le-
gen Uhr'n wiel dat ümrner wedder ein bannig
groten Maless. Hei wier dorünr bi Dr. Spiegel-
berg. Un dei bölkte enr bi so'ne Ünnersäukung
maleins gräsig lut in dat Hürruhr rin: ,.Meitel-
rnann, Sei rr-röten bi't Skatspälen nich soväl drin-

ken. stinst geiht dat lütt bäten Hiirn ok noch in'ne
Griittl"
Dei Mijller sall up dissen Rat ok hürt hebben.
Blot dat Ruhl brukte hei nah rvie vör un dei
Bölkerie wier michr as lut. Dei Lüd in Dirlp
wtissten doriim ok tirnmer. wecker tau Tied 'n
gaLrdes Blatt orrer wecker dat Spill in Sand sett't
harr.

Huns-Ulriclt Kurberg
naltverlellt wtn Jiirgert Punrlt

Mit Reinhord Meitelmann spdlten wi un anner
Kinner in dei Schün un up'n MöllerhoffVerstö-

*.'F-*'

cken. Fotos: Archiv Jürgen Pump
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Die Poeler Kirchgemeinde
gibt bekannt und lädt ein

Cottesdienste u nd Veranstaltu ngen:

Gottesdienst.ieden Sonntag um l0 Uhr ntit
Kinclcrgottesdienst in dcl Kirchc: ah Piings-
tcn.jeden Sonntag nrit Aberrdrrahl.

- Arn Donnerstag. denr 9. Mai: Christi Hirl-
nrclfahrt: Gottesdicnst im Crtinen unr I I

Uhr aul'den Poeler Wallanla,qcn mit den
cvangelischen Gcnreinden Wistlars: an-
schliel}entl nrit Picknick und Spiclen.

- Arn Frcitag. dern 10. Mai: Gottcsdienst ntit
Konl'irnrandcnpltifung unr lt) Uhr rn der
K irche.

- Anr Plingstsonntag. dern 19. Mar: Gottes-
dicnst rnit Konlirnration, Chorgesang und
Abcnclmahl unr l0 Uhr: clie cliesjiihrigen
Konl'irnranclen sind: Claudia Frank.
Nicnclorf: L.ucic und Marie Machor'.
Kirchdorf: Laura Nass. Schwarzer Busch:
Hanrres Nienkarken. Oertzenhof: Sandla
Rose. Ocrtzenhofl Oliver Schöne. Wangern:
Patrick uncl Stelanic Stein. Kirchclorf:
Christoph Tranrnr. Vorwerk.

Gottesdienst arr Plingstrnontag unr l0 Uhr

Chorproben jeden Montagabentl urr 19.30
Uhr irn Ptarrhaus

Krabbelgruppc und Kleinkindergluppe jc-
clen ersten und dritten Dienstag ir.n Monrt ab

l5 Uhr irn Pfarrhaus

lm Konl'rrmandensaal des Pfarrhauses:

Christenlehre t'iir die 5. Klasse und Gytrna-
siasten jeden Dienstag unr l6 Uhr

- Vorkonlirmandenunterricht ieden Montag
unr 16.30 Uhr

- Konlirmandenuntericht jeden Mittwoch urn
l7 Uhr

- Junge Genreinde.jeden Donnerstagabend ab
l9 Uhr
Sprechstunden im Ptarraimt: rrontags von l4
bis l6 Uhr und donnerstags von l0 bis l2
Uhr.

Adlesse: Ev.-luth. Pfirrei, Mürve'nwcg 9.
23999 Kirchdurl': Tel.: 03U-tl5/l0ll8
Kirchgeldkonto: Volks- und Raillciscnbank.
Konto-Nr.: 1324303: BLZ: I30 610 7u

DA' TOLLEß, IIJ'LLTLATT

,,Einsegn u ng"
E,s gab inr lll. Jahllrunclert in clcr Schueiz cinen

etu,ls sonclerburcn Plctli,lre r uncl Seclsorge r na-

nrens Jol.unn Kaspar Lavatet'. Lar ater behauptete

von sich. er kijnne anhand vott Gesichtsziigen
Auskunfl iiber die Pe-rsijnlichkeit trncl die Frihig-

keiten eines Menschen geben. Er riollte etwa art

clen Augen sehert krjnrten, ob .jenrand e irr Cenie

ocler ein Ftihrungstyp. ein Tolpatsch ocler ein T(jl-
pel sei. Auch r'ou der Fornr cles Schridels oder des

Kinns rneinte er ciniges iiber die-jeu cilige Person

ableiten zu kiinnen. Kurz nach Bekanntwerdet.t

dieser sondcrbaren Cabe wurde aus det-eher ver-

sch I at'enen Ptlu'r'geniei nde LavittL-rs e i ne richti ge

Pilgerstiitte. Menschen str(intten dofthin. Llttt Atls-
kunfi iiber sich und ihre Angc'hilri,uen ztt holen.

La\ater hrtte eine noch nicht clagewesene

..Marktnische" gefunden. und er predigte intmer
vor einer iiberfiillten Kirche. Die Zuhiirer latrsch-

Ien genalr auf jedes Wort rus denr Muncl dieses

Mannes. Allerdings ist es fiaglich. ob die nreisten

Menschen u egerr der Botschaft r on Jesr.rs Chris-
tr,rs ztr il.rnr gekontrnen warenl
Ar-rch heute suchen viele Menschen Mittel und

Wege. um die Kirche iiir arrdere lnziehend zu

machen. Und je rnehr unsere Gesellschatt sich zu

einer ..Unterhaltungs-uesellschati" entu,ickelt.
de sto ar,rsgef irllener muss auch der..Kniiller" sein.

Bald teiern ir ir in unscler Genreinde Konflrmati-
on. In den anderthalb Jahren vor dcr Konfirmati-
on möchte nran clen Jugendlichen den We-q zLr

ciner aktir,en Beteili-run-u anr Cerneindeleben eb-

nen. lber meistens bleibt man \\'eit hinter dent

Anspruch. den rnan ln diese Angelegenheit stellt.

In der Vorbereitung aufdie Konflrntation nrijchte
nran. dass die Kinder den Glauhen an Jesus Chris-
tus als eine Hilt'e und Krati tiir ihr eigenes Leben
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Jahre 2oo2!
cntrleckcn. Nllin nriichte sic in cinc- Cruppc c.irt

binrlcn. tlie ihncn gut tut. clantit sie sich zu ihrcrtt

Vrrtcil ent*ickeln Ltnd nicht in..fllsche Kleise"
gcraten uncl zu Schaden kottttnert. Aber kann clie

Kilche rnit ihrcr Botschafl etwas irnbieten. \\'es

die nrcistcn Jugcncllichen von hcute zieht uncl

bcqcistert.t L'nrl hat tlas. u its clie rneisten Jugcncl-

lichen zieht Lrnd begeistr-rt. mit dem chlistlichen
CllLrbcn eßr as genrein .)

Ott bleibt uns Pustorcrt rtur rrctcl't die ..segnende

Handlunc" zurl Schluss der Konfirnrandenzeit.
Ofl rrtissen uir eingestehen. ilass die ..Einseg-
nung" das cinzige ist. rrls n ir den Kindern ntit
auf ihlen Lebensueg gcben kiinnen. Vielleicht
sollen rvir das auch eingestehen. class das auch

das einzige ist. was u. ir den Kindern letztlich nrit

auf dcn Weg geben können. Denn das ist schon

viel. Es ist schon viel. wenn cliese Kinder ntit
unbedecktem Haupt r'or dem Altar niederknien

ruud uenn ihnen dcl Se-sen Gottes liir ihr Leben

zugesprochl-n ri ird. Es ist schon viel. u'enn tlal.t

diesen Kinclern verqervissert. dass sie durch
.lesus Christus zLrr Fre ihe-it der Kinder Gottes be-

rr-rt'en srnd. rlass sic.ja r ol Gott treten kijnnen wie
Kinder vor ihren leiblichen Vrter. Und rnltn katitt

ir.nrler nur hoft'en. dass die Konfirmanden diese

Freiheit der Kinder Gottes an dieserr Ta-u auch

cin Stiick ',r"eit empfinden. Es flillt schon bei vie-
len späteren ..Jubiliiunrskortfirmationen" auf,

class viele nichts rnehr von de m Celcl und von den

Ceschenken der crsten Konlinttation oder vot.t

dem genauen AblaLrl des Festtages wissen. dass

sie aber den Segen nicht rergessen haben. der

ihnen r or Juhlctt hei der'..Eilrse_sntrttg" rtrg.espro-

chen u'urde.
E.s griil.lt Sit' ltcr:liclt Ihr Pustrtr Dr. M. Grcll.l

tm

'l-,s''rzlztuliJlg nircir irl:L! :llt i:e
'4ilt i. )\Jili)

Für'Mittwoch. den -5. Juni ist ein Tagcsausflug nach

Plau arl See -gcplant. Ab 7 Uhr serden die Reise-
gäste an den verschiedenen Bushaltestellen dcr In-
sel ab,leholt. Um 9 Uhl er\\artct uns eirte Führung
inr Kloster Dobbertin. Danach t-ahren wir nach
Plau. wo r,"ir cinc Danrpt'erfahrt auf dem Plauer.
Pctcrsclort'er und Malchouer Sce mlchen werdcn.
Unr 12.30 Uhr ist Mitta,gessen inr Lenzer Kt'tt-t.
Vcrn dort fahren wir nach Malchou. uo rvir in der
Klosterkilche das dort bclindliche Orgelmuseutrr

bcsichtigen u erclen. Kat'tee trinken wir irr ..Schlol3
Dascho* ". AnschlielSend ist eine Besichti-eung und
Andacht in der neu [estaurietten Kuppentiner Kir-
che angesagt. In dcm Preis von 37. Ettro sind alle
Kosten. außer lür Getrainke. enthalten. Die Anmel-
dung erlblgt bei Pastor Grell.

Vielcn Dank allen. tiic hisher flir die AulSenlichtan-
lage gespenclct habenl Erst rienn alle StralJcn-
sanrnrlunger.rebnisse gt'ziihlt sind. können wir lh-
nen nrittcilcn. uie riel Spenclengeld eingegan,een
ist. Nochmals das Spenclenkonto: 3 32rl 303 bei der
Vrlks- und Raifleisenbank Wisnrar.

Wangern
Kirchdorf
Kirchdorf
Timmendorf
Wangern
Wangern
Kirchdorf
Collwitz
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf
Kirchdorf

83 Jahre
8z Jahre

ll Jahre

19 Jahre

70 Jahre

71 Jahre
83 Jahre

74)afue
8t Jahre

76 Jahre

73 Jahre

72 Jafue

o9.o5. Tramm,Friedrich
1o. 05. Stapusch, Charlotte
r6. o5. Wilkens, llse

16. o5. Koth, Hildegard
21. oS. Baasner, Rudolf
24.05. Lockner, Kurt
24.05. Steinhagen,lrma
28. 05. Dlugos, Hermann

30.05. Baumann,Elfriede

30.05. Manfraß, Oswin

31.05. Möller, Lotte

Oertzenhof
Timmendorf
Kirchdorf
Ka lten hof
Kirchdorf
Oertzenhof
Kirchdorf
Oertzenhof
Oertzenhof
Kirchdorf
Kirchdorf

Tl Jahre

70 Jahre
85 Jahre

Tl Jahre
8r Jahre
8r Jahre
'r2)ahrc

94 Jahre
8o Jahre

71 Jahre

79 Jahre

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag, Monat Mai 2oo2
o1. 05. Wegner, Meta
o1. 05. 5almann, Klara

o1. 05. Lange, Elfriede

o2.05. Radtke, CÜnter

o2.o5. Mertinat,Helmut
o5.o5. Schimborski,Eligius
06.05. Evers, Elli

o6.o5. Pfeiffer,Annemarie
o8.05. Trost,Hildegard
o8.o5. Reich, Fritz

08.o5. Scheibe,Margarete
09.o5. Rekowski,llse
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Stellena ussch reibu ng
Die Gemeinde Insel Poel beabsichtigt,
zum 1. August 2002 eineln

Erzieher/in
in der Kindertagesstätte der Gemeinde Insel Poel einzustellen. Die
Vergütung erfblgt nach dem BAT-O bei einer wöchentlichen Arbeits-
zeit von 30 Stunden.
Die Einstellung wird befi'istet erfblgen. Voraussetzung ist. dass der
Bewerber/die Bewerbelin arbeitslos ist.
Einstellungsvoraussetzun-q ist die persönliche Eignun,e zum Beruf und

die abgeschlossene Ausbildun-e als staatlich anerkannte/r Erzieher/in.
Die Autgabe erfbrdert Selbstständigkeit. Motivation. Kreativität und
Initiative, Einfiihlungsvermögen und gute Beobachtungsgabe, -eute
körperliche und geistige Belastbarkeit. Frihigkeit zur Zusarnrnenarbeit
und Bereitschaft zr,rr Fort- und Weiterbildung.
Die Bewerbung richten Sie bitte spätestens bis zum 31. Mai 1002 bis
12.00 Uhr mit den tiblichen aussagefiihigen Unterlagen (Lebenslauf

mit lückenloser Darstellung des beruflichen Werde-eangs. Lichtbild,
Zeu-rlnisse. F[ihrungszer"rgnis, Qualitätsnachweise etc. ) an tirlcende

Anschrif t:
Gemeinde Insel Poel

Gerreinde-Zentrum I 3. Hauptverwaltung
Kennwort: Ausschreibung Stelle Erzieher/in

23999 Kirchdorf/Insel Poel

E,ntstehende Bewerbungs- und Fahrkosten
Insel Poel nicht übernomnren.

werden von der Gemeinde

Wu lt I s. B ii r.qe ntte i ste r

Stel lena usssch rei bu ng
Bei der Gemeinde lnsel Poel
(2872 Einwohner - Landkreis Nordwestmecklenburg)
ist zum l. November 2002 die Stelle

eines 5achbearbeiters/einer Sachbearbeiterin
in der Bauabteilung

befiistet zu besetzen.
V)raussetzungen fiir eine erfblgreiche Bewerbung sind insbesondere:

Arbe its losigke it.

- eine Qualifikation fiir den gehobenen Verwaltungsdienst sowie Fachkennt-
nisse im Hoch- und Tietbau.

- Verwaltr-rn-ssfächangestellte. Angestelltenlehrgang II oder gleichwerti-ses.

- Kenntnisse beim Umgang mit MS Word und dem Tabellenkalkulationspro-
grarnm MS Excel.

- Fiihrerscheinklasse B (-l).

- Teanrlähigkeit urrd Eigcninitiatire.

llrr Aufgubenbet'eith u. u.:

- Mitrvirkun-s bei der Aul.stellung von Flüchennutzungsplitnen. Bebauungs-
p[inen. Vrrhaben- uncl ElschlielJungspliinen
Bcarbeitung von Biruantrl-sen

- Betreuung von Bauvorhahen

- Durchfiihrungen von Ausschreibun-gen nach der VOL und der VOB
Beiubeitung von F(irdclnrittelanträgen

- Krxrrdinierung undAbarbeitung von Bauausschusssitzungen
Die Vergütung erfblgt nach Bundesangestelltentarif'-Ost (BAT-O). Daneben

werden dre im öff'entlichen Dienst tiblichen Sozialleistungen gewlihrt.
Bitte richten Sie lhre Bewerbun-rr r.nit aussagefiihigen Bewerbun,qstlnterlagen
(Lebenslauf. Lichtbild. Zeu.snisse. Fiihrungszeugnis. Urkunden und ein
Itickenloser Nachweis der bisherigen Tiiti,lrkeiten) bis zunr 31. Mti 2002 bis

11.00 Uhr an:

Gemeinde Insel Poel
Gemeinde-Zentrunt l-3

Hauptveru'altun-u

Kenn\r'ort: Ausschreibung Stelle Sachbearbeiter im Baubereich
23999 Kirchdorl/Insel Poel

Entstc'hende Beuerbungs- und Fahrkosten werden von der Cenreinde lnsel
Poel nicht iibernorlrnren.

Stellena ussch reibu ng H
' ,:-)

Die Gemeinde Insel Poel schreibt befristet und in
Vollzeit ab dem 0f .08.2002 bis 30.09.2003 die Stelle

einer/eines Sachbearbeiter/in in der
Hauptverwaltung

/uI Mutler\chrrtz- rrntl Elternzeilr ertrctung uus.

Die/der zuküntiige Stelleninhaber sollte fblgende Voraussetzungen
erftillen:

- Eine abgeschlossene Qualifikation tür den ,cehobenen Verwaltungs-
dienst, An-gestel ltenlehrgang II oder gleichwerti-ees

- Kenntnisse beim Umgang mit Word und dem Tabellenkalkulations-
pro-9ramm Excel

- Ftihrerscheinklasse B (3)

Drrs Attfgubertgebiet un1fusst u. u.:

- Zentr aler Verwaltu n gsdienst

- Organisation

- Gemeindeveft reteran-uele-genheiten mit kommunalem S itzun gsdienst

- Wahlen
Satzungen

- Vergabean-eelegenhe iten nach der VOL

- Versicherungsangele.uenheiten

Die Vergütung dieser Stelle elfblgt nach dem BAT-O. Daneben werden
die im öflbntlichen Dienst tiblichen Sozialleistungen gewührt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den iiblichen Unterlagen (Le-
benslauf rnit Darstellung des berutlichen Werdegangs. Lichtbild. Zeug-
nisse, Führungszeugnis, Qualitätsnachweis, etc.) bis zurn 31. Mai 2002
bis 12.00 Uhr an fblgende Anschrift:

Gemeinde Insel Poel
Gemeinde-Zentrum I 3, Hauptverwaltun-e

Kennwort: Ausschreibung Stelle Hauptverwaltung
23999 Kirchdorf/Insel Poel

Entstehende Bewerbungs- und Fahrkosten werden von der Gemeinde
Insel Poel nicht tibernommen.

Wahls, Bürgernteister

Stellena ussch reibu ng
Zum l. August 2002 ist die Stelle

einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters
im Bereich des Ordnungsamtes

hefl'istet zu besetzen.
Gesucht wird ein/e engagierte/r Mitarbeiter/Mitarbeiterin, der/die sich in Ar-
beitslosigkeit beflndet und die Bearbeitung folgender Aufgabenf'elder iiber-
nimmt:

- Allgemeine und einzelne ordnungsbehördliche Aut-taben
Kontrolle des ruhenden Verkehrs sowie Bußgeldangelegenheiten
Bewirtschaf tung der Häfen

- Aut-laben des Umwelt-. Natur- und Landschaftsschutzes

- Feuerwehrangelegenheiten
Vorbereitende Genehnigung ftir Veranstaltungen

- Annahme und Bearbeitung von Jagd- und Wildschäden

- Koordinic'rung und Abarbeitung der Wirtschafis- und Kurbetriebsausschuss-
sitzu ngen

Einstellungsvoraussetzungen ist der erfirlgreiche Abschluss der Prüfung für
den -cehobenen Verwaltungsdienst oder gleichwertiges.
EDV-Anwenderkenntnisse werden erwartet. Die Bewerberin/der Bewerber soll-
te durchsetzungs- und konf'likttiihig sein und selbstständig arbeiten können.
Der Führerschein Klasse B (3) ist ertbrderlich.
Die Vergütung ertblgt nach Bundesangestelltentarit'-Ost (BAT-O). Daneben wer-
den die im öfl'entlichen Dienst tiblichcn Sozialleistungen gewährt. Vollstlindige
Bewerbun-gsunterlagen (lückenloser Lebenslauf nrit berufl ichenr Werdegang. Licht-
bild. Zeugnisse. Fühnrn-uszeugnis) werden bis zunr 3 I . Mai 2002 erbeten an:

Gerneinde Insel Poel
Gerneinde-Zentrum 1 3. Hauptverwaltung

Kennwort: Ausschreibung Stelle Sachbearbeiter im
Ordnungsbereich, 23999 Kirchdorf/Insel Poel

Entstehende Bewerbungs- und Fahrkosten werden von der Gemeinde Insel
Poel nicht übernommen.

Whls, Btirgennei.ster
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Anschrift

HaLrs Nr'.6
2l9i)9 (lollu'it:
Ostsccir-rscl Pocl
Tc\lef,rn (trl 84 25) 2 40
Tclcfax (01 ll4 25) 2 42 2?

Intcrnet:'"r'u'u'. inselhotel-f 1rc I

lhr Vedrouen
ist uns Vepflichtung!

.4, z;",/ g,27,,,, .,,
Bestottungsu nterneh men

Tog und Nocht
Tel.: O3841/21 34 77

Bodemutterstroße 4 - Wismor

Tischlerei Possnien
Tel.: 20371

DA' TOLLTI. I'ü'ELßLArI Mai 2002

Monat Mai

)ungpflanzen ka uf m it Au gen ma ß

.letlc-s Galtencenter..jecler Birunrarkt nrit ei nel cnt\prc-
chcnrlc'n Abteilung bietet sie jetzt an. Junuptlanzen
von Cienriise aller Alten und Blunren.
Bt'irn Kaul'sollten Sie auf kurze. konrpaktc' Ptlanzen achten und darauf.
cliis: sie geracle uncl lLrll'echt stehen. Lartg aul-ueschossene Exemplarc
hab.'n keine guten Waclrsturlschanccr.r. tla sic nicht rechtzcitig r crpflanzt
o(i!-r 

^r 
trockcn gehalten u,urden.

.\ue h bei Pl'lanzen inr Topl'lohnt ein Blick aul dic \\'Lrrzeln. die gcsuncl

Lrnd fr-st scin solltcn. urr gesundcs Pfllnzgut t'inztLklufen. Alle Pflan-
zc'n liir den Balkon ki)nnen nach clen Eisheililren ins Freie gebracht
u erdert.

I I t re K ! a i ttga rta trfAc hbe ru tu n g

medizinische Fußpflege

Fußreflexzonenmassage

Kosmetik & Massagen

i(uirr-\ g ji-lsi J JJ di u
JJI-\

J-r-tEeli-\eJel -Puel

Termine TJ!.rrO^rt ns!

.1c

Ytugenopfih
fr,uperf Ftaumann

Altn,isnrafst|rrl3c ) r l'cl, o3fi+l i28 2697
IJenscstrrclt \\'isnrer'

Jeden Donnefstag amch
in l(ircl-dorf

Scl'rulstral3e 3

rrorr A4.OO bis la.OO Uhr

Eigentumswohnungen direkt an der Ostsee
Hochwertige Ferienwoh nu ngen, bezugsfertig, am Schwarzen Busch, fast al le Woh nungen

mit Meeresblick, sehr hochwertige Ausstattung, z.T. noch frei wählbar. Bereits 50% verkauft!

lnformationen: www.poel-exklusiv.de oder
BUV GmbH, Tel.:04183-777484, Fax: -4990

STT$EH\1 HITFE\ßrlvc
Was können wir
für Sie tun?

Wir helfen unseren Mitgliedern in Fragen der

Lohn- und Einkommenssteuer -
von der Steuererklärung für Arbeilnehmer über

das Kindergeld bis zur Eigenheimzulage.

Lohnsteuer Hilfe.Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfevereln)

23999 Kirchdorf/Poel Kieckelbergstraße 8 A
Tel.:038425/20670 Fax.038425121280
l\,4obil-Tel. : 017 1 13486624 E,Mair HahnLHRDl 601 6@ gnx.de

Herau,sgeber: Gemcinde Insel Poel. Genrcinde-Zentr-um I3. 23999 Kirchdorf / Redaktion: INTERPOEL Meclienbtiro - Beluga Post (BP),
Am Kieckelberg 5, 23999 Kirchdort', Tel.: (038,12-5 ) ;10 50 70, Fax: (038425 ) -10 50 7 I . E-Mail: inselblatt @ irrselpcrl.de / Anzeigenberatung: Beluga Post,
Tel.: (038425) 4O -50 70 / Anzeigenverwaltung: Genreincler.'erwaltung. Gabriele Löbner. Tel.: (038:125) 202-30, Fax: (038425) 21521 /
Herstellung: Verlag,,Koch & Raurn" Wismar OHG. Dankwartstr.iße 22.23966 Wisrlar: Tel.: (03841)213191. Fax: (03841)213195

Wetn sclon

Bezlehunp Trirer

öffner, sollte unn
sß u(illhbt kB€

hlnter srch

schlle/3et

Iirgen Puwp


